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Betriebssicherung durch Streuung der Aufträge.

Der Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium 
Dr. Landfried hielt am Donnerstag, dem 23. 11., 
vor der Reichswirtschaftskammer in Berlin eine viel 

beachtete Rede über die Organisation unserer Kriegs
wirtschaft und die grundsätzlichen Richtlinien, welche 
von der Staatsführung für den gegenwärtigen „totalen 
Krieg“ aufgestellt worden sind.

Er stellte einleitend klar, welche Aufgaben heute 
von den Wirtschaftsgruppen und welche Aufgaben von  
den Reichsstellen gelöst werden müssen. Hierbei wies 
er über das bereits Bekannte hinaus darauf hin, daß 
den Wirtschaftsgruppen eine neue Aufgabe in der näch
sten Zeit zugewiesen werden wird: die Organisation 
der Wcrkerhaltungsbeihilfen für die durch Kriegs- 
notwendigkeiten stillgelegten Unternehmungen. Der 
Staatssekretär erwartet, daß auf diese Weise „ein wirk
samer Riegel gegen vermeidbare Stillegungen“ vor
geschoben wird.

Der Staatssekretär führt dann wörtlich aus:
„Ich  w eiß, daß aus den K reisen  der W irtschaft häufig die A uf

fassung v e rtre ten  w ird, m an könne den größten  Teil der Aufgaben der 
R eichsstellen auf die O rgane d e r w irtschaftlichen  Selbstverw altung 
übertragen. G erade bei der R ohstoffverteilung liege die V erantw ortung 
-am besten  auf den Schultern  d e r unm itte lbar B eteilig ten ,

Schon bei Gründung d e r  dam aligen U eberw achungsstellen ist 
überlegt w orden, d iese  Aufgaben der Im portüberw achung und -regelung 
in die Hände d e r W irtschaftsgruppen zu legen. D ieser W eg erschien 
jedoch n ich t als rich tig ; denn es is t n ich t die Aufgabe e iner fach
lich gegliederten  G ruppe, über w irtschaftliche T atbestände  zu be
finden, die P roduktionsum fang und B etriebssch icksal von M itgliedern 
anderer fachlicher G ruppen entscheidend berühren . A lle Rohstoffe 
und H albw aren, d ie bekannterm aßen den H auptte il unseres Im ports 
ausmachen, ström en in vielfältigen  V erarbeitungsform en in alle In 
dustriezweige. O ele und F e tte , Gummi- und L ederartike l, technische 
T extilerzeugnisse sowie Eisen und M etall usw. . . . a lle diese Stoffe 
werden in nahezu allen  Industriebe trieben  verw andt, deren  T ätigkeit 
und Erzeugung ab er keinesfalls durch Entscheidungen bestim m t w er
den kann, d ie  von e in e r anderen  fachlichen S e lbstverw altungskörper
schaft ausgehen. H ier handelt es sich vie lm ehr nach m einer U e te r -  
zeugung um A ufgaben, d ie  sowohl ih re r A rt als ih re r  Bedeutung nach 
typische S taatsaufgaben, näm lich H oheitsaufgaben, sind. W ürde heute 
erst das Problem  der E infuhrüberw achung und d e r R ohstoffbew irt
schaftung en tstehen , man m üßte es, davon bin ich überzeugt, in der 
gleichen Form  lösen, w ie es dam als geschah.“

Dann wandte sich der Staatssekretär mit großer 
Offenheit dem heute wichtigsten Problem, der wirt
schaftlichen Kriegsführung, zu: der Rohstoffverteilung.  
Die für sie aufgestellten Richtlinien haben nämlich nicht 
nur den entscheidendsten Einfluß auf die gegenwärtige 
Schlagkraft unserer Wirtschaft, sondern sie sind auch 
dazu da, zu verhüten, daß die bewährte Gliederung der 
Wirtschaft in große und kleine Unternehmen erhalten 
bleibt und keine Monopolisierung eintritt, welche die 
zukünftige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. 
Darüber muß man sich restlos klar sein. Und deshalb 
können diese Richtlinien nur nach streng national
sozialistischen Gesichtspunkten aufgestcllt und durch
geführt werden.

Die wichtigsten Forderungen des Staatssekretärs 
waren: Dezentralisation der Auftragsvergebung — /V e r 
meidung, daß die W-Betriebe „ihre Kapazität voll und 
übervoll ausnutzen, während den anderen Betrieben nur 
unzureichende Beschäftigungsmöglichkeiten verbleiben“. 
Diese Forderungen sollen sowohl bei der Rohstoff Z u tei
lung als auch bei der Disposition von Arbeitskräften 
durch die Arbeitsämter beachtet werden.

Die fundamentale Bedeutung dieser Forderungen 
liegt in dem Umstand, daß bei ihrer Beachtung die bei 
Kriegsausbruch bestehenden Relationen zwischen den 
Wettbewerbern weitgehend aufrechterhalten bleiben

können. Gilt nämlich als Maßstab der Rohstoffzuteilung 
und der Versorgung mit Arbeitskräften nicht die Re
lation der Wettbewerbsfirmen von August 1939, so be
stünde die Gefahr eines Aufblähens gewisser Firmen 
auf Kosten ihrer Wettbewerber. Staatssekretär Land
fried deutete dies unmißverständlich mit dem H inweis 
an, daß eine übervolle Ausnutzung der K apazität bei 
einzelnen Unternehmen unerwünscht ist. Sie würde 
nämlich zwangsläufig zu einem ¡Kriegsgewinnlertum füh
ren, welches der Führer bekanntlich in seiner großen 
Rede mit den Worten: „Wenn der Soldat an der Front 
kämpft, soll niemand am Kriege verdienen“, scharf ab
gelehnt hat.

Es ist zu hoffen, daß der deutliche H inweis des 
Staatssekretärs in bezug auf die Auftragserteilung die 
gewünschte Wirkung hat. D ie  Zusammenarbeit von A uf
tragsvergebungsstellen der öffentlichen Hand, Reichs
stellen und Wirtschaftsgruppen ist hierfür erforderlich, 
da letztere für ihre Industrien am ehesten Produktions
pläne aufstellen können, welche sowohl die Leistungs
fähigkeit der von ihnen betreuten Unternehmungen als 
auch die Wettbewerbsrelation vor dem Kriege berück
sichtigen. Zwangsläufig ergibt sich aus den Forderungen 
des Staatssekretärs, daß die Firmen bei der Entgegen
nahme von Aufträgen Disziplin zeigen, d. h. daß ins
besondere der Run nach W -Aufträgen dort abgestoppt 
wird, wo bereits eine volle Ausnutzung der Produktions
kapazität besteht und neue Aufträge Erweiterungen 
bedingen würden, welche auf Kosten anderer W ett
bewerbsfirmen erfolgen. Diese Disziplin dürfte für 
manchen Betriebsführer zum Prüfstein seiner national
sozialistischen Gesinnung werden.

Im weiteren Verlauf seiner Rede wandte sich der 
Staatssekretär den Aufgaben der bezirklichen Instanzen 
zu. Er führte aus, daß die Errichtung der Bezirkswirt
schaftsämter einen wichtigen Schritt zum Aufbau der 
staatlichen Wirtschaftsverwaltungen darstelle. Sie haben 
ihr Augenmerk vor allen Dingen darauf zu lenken, 
daß die kriegswichtigen Firmen der Industrie und des 
Handels, Handwerks, der Kreditinstitute und Versiche
rungsunternehmen leistungsfähig erhalten bleiben, daß 
ihnen also Arbeitspersonal und Transportmittel in aus
reichendem Maße zur Verfügung gestellt werden, daß 
sie mit Produktionsmitteln, elektrischer Energie usw. 
ausreichend versorgt werden. Neben dieser Betreuung 
der Betriebe obliegt den Bezirks Wirtschaftsämtern die 
Durchführung der gewerblichen Verbrauchsregelung, d. h. 
die einheitliche Lenkung aller auf den einzelnen Ver
brauchsgebieten tätigen bezirklichen Stellen und deren 
Ueberwachung.

Diese Aufgaben können die Bezirkswirtschaftsämter 
naturgemäß nur in engster Zusammenarbeit mit der 
Organisation der gewerblichen Wirtschaft lösen. Daß  
diese Zusammenarbeit noch vertieft wird, sah der Staats
sekretär als selbstverständlich an.

Abschließend sicherte Dr. Landfried zu, daß alle 
bis jetzt gefundenen Organisationsformen immer von 
neuem geprüft werden, um sie zu vereinfachen, Rei
bungen und Doppelarbeit auszuschalten, sowie der W irt
schaft und jedem einzelnen Volksgenossen die durch 
die Kriegsnotwendigkeiten bedingte Bürokratie und 
sachlichen Beschwernisse nach Möglichkeit zu erleichtern.

(6521)



978 -  N r. 48 DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 1. Dezember 1939

Sonderkonto „Rohstoffverbilligung“ .
Zu den Maßnahmen des Preiskommissars in der Seifenwirtschaft.

Seit Kriegsausbruch gibt es in D eutschland nur noch 
Einheitsseife und N orm alpaket-Seifenpulver. Diese 
Erzeugnisse haben nicht nur einheitliche Q ualitäten , son

dern auch einheitliche Preise. Sie w erden aber in den 
verschiedensten Betrieben hergestellt. E& sind größte und 
m odernste Betriebe darunter, es sind aber auch m ittlere, 
kleine und sogar rückständige dabei. M an konnte die 
Erzeugung nicht bloß auf die m odernen G roßbetriebe 
beschränken. Viele hunderte kleine und m ittlere U n ter
nehm er m it Tausenden von A rbeitern  w ären dann be
schäftigungslos geblieben. Infolgedessen w urde die E r
zeugung auf breitere Basis verteilt. Es entstanden aber 
dann schwierige Problem e, weil die Erzeugungskosten 
von Betrieb zu Betrieb ganz verschieden w aren. Die 
Preise m ußten sidi nach den Kosten des guten M ittel
betriebes ausriditen. W as sollte aber nun m it den M ehr
gewinnen geschehen, die bei dieser Preisfestsetzung die 
besser eingerichteten Betriebe erzielten, wie sollten die 
Verluste beseitigt werden, die die sdilechter eingerich
teten dann zu tragen hatten?

D er Reichskommissar fü r die Preisbildung fand  hier 
eine Lösung, die neuartig  ist. E r  errid ite te  kein Syndi
k a t und auch kein M onopol, weldies den Zweck gehabt 
hätte, aus den Ueberschüssen der besser arbeitenden die 
V erluste der schlediter arbeitenden Betriebe auszu
gleichen, sondern er erließ folgende A nordnung: Säm t
liche Betriebe haben nach einheitlichen Richtlinien ihre 
Selbstkosten zu erm itteln  und den Unterschiedsbetrag 
zwischen dieser einheitlidi ausgerichteten Selbstkosten
erm ittlung und den tatsädilid ien  Erlösen auf ein beson
deres K onto  „S onderkonto R ohstoffverbilligung“ zu ver
buchen. 10% von dem Unterschiedsbetrag dürfen sie 
als F leißpräm ic behalten. 90%  w erden nach den A n
weisungen des Reidiskom missars fü r die Preisbildung 
verw endet, teilweise um die untersdiiedlidien E instands
preise in der R ohstoffbesdiaffung auszugleidien, teil
weise um Rationalisierungsm aßnahm en in den sdiledit 
arbeitenden Betrieben durchzuführen, dam it diese auf 
den S tand  der m ittelguten heraufgebradit werden.

D ie zahlreidien K om m entare, die zur A nordnung 
des Reichskommissars fü r die Preisbildung vom 6. 10. 
1939 über die Regelung der Preise fü r Seifen und 
W aschm ittel erschienen sind, zeigen, w eldie Bedeutung 
man diesem Versuch, völlig neue W ege zu beschreiten, 
beimißt. W enn auch die Begriffe „F leißpräm ie“ und 
„D ifferen tialren te“ stärkere Beachtung fanden, so scheint 
es doch lohnender, sich m it der erstm aligen E rridnung  
eines Sonderkontos „R ohstoffverbilligung“ zu befassen 
und m it der schwerwiegenden, ja  einschneidenden V or
schrift, daß sämtliche Seifen- und W aschm ittelhersteller 
ihre Selbstkosten nadi den „Leitsätzen fü r  die Preis
erm ittlung auf G rund der Selbstkosten bei Leistungen 
fü r öffentliche A uftraggeber“ (LSOc.) vom 15. 11. 1938 
auszuredinen haben. Schon seit längerer Zeit bestand 
am tlidierseits der Wunsch, die LSOe. ganz allgemein für 
die W irtschaft in K ra ft zu setzen und der staatlichen 
Preiskontrolle zugrunde zu legen. Manche Bedenken, die 
in Friedenszeiten noch erhoben w urden, sind je tzt h in 
fällig und O berreg .-R at D r. W . R entrop schreibt im 
neuesten H e ft „D er V ierjahresplan“ unter dem Them a 
„Fleißpräm ie und D ifferen tia lren te“ durchaus m it 
Recht: „D ie scharfe Unterscheidung zwischen privatem  
und öffentlichem A uftrag  beginnt dam it zu fallen. Im 
Kriege arbeitet die W irtsd iaft insgesamt m ehr oder we
niger in öffentlichem A uftrag, gleichgültig, ob Kanonen 
oder Seifen hergestellt w erden.“ Die W ichtigkeit des 
wirtschaftlichen Kriegsschauplatzes w ird  zweifellos 
im m er'größer und in gleichem M aße steigt die der W irt-

schaft übertragene V erantw ortung. Ob jedoch die sche
matische U nterstellung aller K alkulationen un ter die 
D ik ta tu r der LSOe. kriegsw irtschaftsbedingt ist, mag 
dahingestellt bleiben. Keinesfalls d a rf  das T em po über
stü rz t werden, denn m an unterschätzt nur zu leicht die 
Schwierigkeiten gerade der m ittleren und kleineren Be
triebe, die bisher m it öffentlichen A ufträgen, folglidi 
auch m it der LSOe. nichts zu tun  hatten . G ew iß sind 
die V orarbeiten  zur Vereinheitlichung der Buchführung, 
zur Schaffung neuer K ontenrahm en schon w eit fo rt
geschritten und  w erden tro tz  Personalverknappung in
folge Einberufungen w eitergeführt, aber es lä ß t sich nun 
einm al nicht verschweigen, daß nodi immer vielen Be
trieben die LSOe.-Bestimmungen ein Brief m it sieben 
Siegeln sind und — noch einige Zeit bleiben werden. 
D as gilt auch fü r  einen Teil der Seifen- und W asdi- 
m ittelhersteller. D ie U ebertragung von 90%  des U n ter
schiedsbetrages zwischen Selbstkosten und tatsädilidien 
Erlösen au f das Sonderkonto „RohstoffV erbilligung“  ist 
eine gegenwärtig nicht nur gerechtfertigte, sondern audi 
durdiaus gerechte M aßnahm e. O b die A nw endung der 
LSOe. dazu unentbehrlich ist, das zu entscheiden steht 
allein dem Reichskommissar fü r die Preisbildung zu. Die 
Seifen- und W aschm ittelindustrie hä tte  — wenigstens als 
Uebergangslösung —  gewünscht, daß m an die straffe 
P reiskontrolle zur A uffüllung des Sonderkontos etw a in 
folgender W eise vornehm en w ürde:

Die tatsädilid ien  R ohstoffpreise liegen zum eist er
heblich niedriger als die bei der Preisfestsetzung des 
Fertigfabrikates zugrunde gelegten Rohstoffpreise. Diese 
D ifferenz ist le id it festzustellen und kann auch leidit 
abgeschöpft werden, was zudem  den V orteil hat, daß 
der E inzelfirm a ein viel geringerer Spielraum  belassen 
w ird, ihre V erw altungsunkosten in die Gestehungs
kosten großzügig einzukalkulieren. D er N u tzeffek t wäre 
also vielleicht sogar nodi größer als bei A nw endung der 
LSOe. U m  die D ifferenz zwischen dem effektiven und 
sogenannten fingierten Einkaufspreis der R ohstoffe fest- 
zustellen, bedarf es nur ordnungsgem äß geführter Ein- 
kaufsbüdier und  das spricht schließlidi dafür, solange 
die K ontenrahm en der chemischen Industrie noch nicht 
in K ra ft sind, diesen W eg zu versudien.

Es mag manchen überraschen, daß R entrop  in dem 
schon zitierten  A ufsatz davon spricht, daß die E in
standspreise fü r  die R ohstoffbesdiaffung recht un ter
schiedlich sind. G ew iß gilt auch hier, soweit es sich um 
In landsrohstoffe handelt, der Festpreis, jedoch fü r  Aus
landsrohstoffe m it den Ausnahmeerlassen zum  Preisstop 
vom M ärz 1937 und 1938, wonach Preiszu- oder -ab- 
schläge entsprechend den W eltm ark trohstoffpreisen  vor
genommen w erden können und müssen. Zum  anderen 
ist hier w ohl auch schon an die weitgehende V erw en
dung synthetischer Fettsäure gedadit, die sidi vorläufig 
noch preism äßig rund  auf das D reifad ie der natürlichen 
Fette stellt. Das Sonderkonto „R ohstoffverbilligung" er
hält dam it —  auf lange S idit gesehen — eine Aufgabe 
von wachsender Bedeutung zugewiesen, und es ist daher 
verständlich, daß m an die nicht unbeträchtlichen M ittel, 
die auf diese Weise Zusammenkommen, n id it zur S tützung 
stillgelegter oder noch stillzulegender Firm en verw endet. 
Soeben erst w urde bekanntgegeben, daß die h ierfür no t
wendigen M ittel vom  Reiche selbst aufgebracht werden. 
M an h a t bei der Auswahl sidi nach dem P roduktions
volumen der E inzelfirm a, nicht aber nach dem Stand 
ihrer technischen V ollkom m enheit und Leistungsfähig
keit richten können. So kom m t es, daß der G edanke 
erwogen w erden muß, m it den M itteln  des Sonderkontos 
„R ohstoffverbilligung“ auch schlecht arbeitende Betriebe
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auf den S tand der m ittelguten Betriebe zu heben. Eine se tzt“ , eine höhere F leißpräm ie zuerkannt w erden kann, 
gewisse H ä rte  gegen gewisse fortschrittliche aber still- D er Begriff Rohstoffersparnis kann leicht m ißverstan-
gelegte K leinbetriebe schließt diese M aßnahm e natu r- den werden. Bei den vorgeschriebenen Fettprozenten
gemäß nicht aus. Sehr begrüßenswert ist die Schaffung und dem außerordentlich geringen A bfall sind derarti-
einer Fleißpräm ie fü r Betriebe, bei denen sich eine D if- gen Ersparnissen naturgem äß engste G renzen gezogen,
ferenz zwischen den LSOe.-Selbstkosten und ihren ta t-  Es ist aber sehr wohl möglich, daß  einzelne Firmen,
sächlichen Erlösen ergibt. W ährend 90%. dieser D iffe- dank ta tk räftige r Forschung, Seifen oder W aschmittel
renz dem Sonderkonto „R ohstoffverbilligung“ zufließen, entwickeln, die die gleichen Eigenschaften wie die E in 
verbleiben den Betrieben sonach 10% als Fleißpräm ie. heitserzeugnisse aufweisen, aber tro tzdem  auf F ettpro-
Dies soll aber nicht heißen, daß es in jedem Fall nur 10% zente in gewissem U m fange verzichten könnten. D ie
gibt, diese sind vielm ehr als M indestsatz aufzufassen, F leißpräm ie ist also m ehr ein A nsporn für die Forschung
w ährend U nternehm ern, die ein besonderes V erfahren als fü r  die Rohstoffersparnis w ährend des Betriebs-
cntwickeln, das „den R ohstoffverbrauch von Seife herab- ablaufes. (6448)

Kriegswirtschaftliche Anordnungen für die chemische Industrie 
Deutschlands.

Umstellung von Kraftfahrzeugen a u f  Flüssiggas. In der Klasse XIX C Rohzink ist für raffiniertes

r w h  die im Sep tem b er vom  R e ie J sv e rk eh « - f *  ” | | " »  S l W Ä
v e rfu g te  U m ste llung  auf den B e tr ie  beiden anderen Preise für raffiniertes Hüttenrohzink

m it F lü ssiggas w e rd e n  n ac h  in zw isch en  e rg an g en en  bleiben unverändert.
R ichtlinien, m it R ücksicht auf die zeitlich  begrenzt
anfallende Erzeugung von  F lüssiggas, R eglern und Bewirtschaftung von Kork.
Flaschen diejenigen Fahrzeuge in erster Lim e be- D ie Verordm m g V 30 des R eichsbeauftragten

vr c h m d e « r  A rt (vg,. S 883) b e J L t  
ö u. a M daii K o rk h o lz  zu M a h lzw e ck en  und  K o rk -

Die Umstellung erfolgt so, daß eine Umschaltung n u r  noch  zu r H ers te llu n g  b e s tim m te r  im
auf Betrieb mit flüssigem Kraftstoff jederzeit möglich ist .-R eichsanzeiger b e k a n n tz u g e b e n d e r  W a re n  v e r 
bind der Behälter für flüssigen Kraftstoff nebst Leitung, w e n d e t w e rd e n  du rlen .
Vergaser usw. in betriebsfähigem Zustand bleiben. Die gleichzeitig veröffentlichte Bekanntmachung

Die Umstellung ist begonnen worden bei Lastkraft- Nr. 1 enthielt eine Liste solcher zugelassenen W aren, 
wagen mit Vergasermotoren, und zwar bei mittleren, an- darunter:
schließend bei leichteren bis ZU einer zulässigen Be- für die N ahrungsm ittel- und chcm isch-pharm azeutische Industrie:
lastung von 1,5 t einschließlich sowie Zugmaschinen und Preßkork  zur H erstellung von K ronenkorken, Schraubverschlüsse
Sattelschleppern mit Vergasermotoren, soweit sie nicht d«!" ferner P ^ ß k o rk s to p fcn  «»* E rsatz für N aturkorkstopfen ,
ausschließlich in land- und forstwirtschaftlichen Betrie- Der „Reichsanzeiger" vom 28. 11. enthält eine
ben verw endet werden. Voraussetzung für die Um- 2. Bekanntmachung zu derselben Verordnung, durch die
Stellung ist, daß die Fahrzeuge nicht w eiter als 10 km die Verwendung der genannten Erzeugnisse auf die ganze
vom nächsten Treibgaslager entfernt beheim atet sind. chemische Industrie ausgedehnt wird.

Ein Verzeichnis der vorhandenen Flüssiggaslager 
wird bei dem Zentralbüro für M ineralöl geführt, das mit Kautschukbewirtschaftung im Protektorat.
dem alleinigen V ertrieb von Treibgas beauftragt worden j  „ A m tsb la tt"  N r. 269 vom  25. 11. 1939 sind
is t .  V o n  d e n  L a g e r n  d e r  V e r t r ie b s a b t e i lu n g e n  d e s  Z e n -  " - XT j  ™  i ,
tralbüros für M ineralöl ist das Treibgas allein unter Kundm achungen N i. 27 und Nr, 28 des M in is te rs
Auswechslung der leeren in gefüllte Flaschen zu bezie- l ui' In d u s tr ie , H an d e l u n d  G e w e rb e  ü b e r  d ie  B e-
hen. Die Läger sind über das ganze Reich verteilt. w ir tsch a ftu n g  von  K a u tsc h u k  im  P ro te k to r a t  v e r -

Fahrzeughalter, deren W agen auf Grund der Um- ö ffen tlich t, d ie  am  1. 12. 1939 in  K ra f t g e tre te n  s ind ,
stellungspflicht umgebaut w erden müssen, werden von W ef Kautschuk oder Kautschukwaren, K autschuk-
den Kra tfahrzeugam tern unter Nennung einer Umbau- mischungen, Regeneratmischungen, Kautschuklösungen
Werkstatt aufgefordert Die Auswahl der W erkstatt wird oder hieraus hergestellte Halb- und Fertigw aren besitzt,
vom Zentralbüro für Mineralöl getroffen. unterliegt den Bestimmungen der Kundmachung 27, die

Neue Höchstpreise für M eta lle .  si®!* , f f, dieR Verarbeitungsbewilligung und die M elde-
. m . pflicht der Bestände erstreckt. Nach den Vorschriften

Im  „R e ich sa n ze ig e r  vom  25. 11. 1939 is t e ine  der Kundmachung Nr. 28 über die Bewirtschaftung von
neue H öchstpreisbekanntm achung HM 2 der R eichs- Gummiabfällen, Altgummi, Hartgummistaub, W eich
stelle für M etalle  v e rö ffe n tlic h t, d ie am  26. 11. in gummimehl und Regenerat bedarf jeder, der mehr als
K ra ft g e tre te n  ist. D ad u rch  w e rd e n  die B estim - 200 kg solcher W aren im M onat verarbeitet, der Be-
m ungen d e r  H ö c h s tp re isb e k a n n tm a c h u n g  H M  1 willigung der U eberwachungsstelle beim Ministerium für
(s. S. 899) a u ß e r  K ra ft g e se tz t. ? ¿ n T «  w/ und Gewerbe. W er insgesamt mehr

n  * - 1_ i t. t j  * a*s 5UÜ kg W aren für sich oder andere lagert oder mehr
Gegenüber dem bisherigen Zustand ergeben sich in ^  20Q k monatlich verarbeitet, hat dies unverzüglich

den Grundpreisen -  auf Grund derer die Höchstpreise dcr gena«nten U eberwachungsstelle zu melden. Die
nach den Bestimmungen der Anordnung 34 a vom 14 10. M eldepflicht für Gummiabfälle und Altgummi erstreck t
939 zu berechnen s in d -  u. a. folgende die chemische s-ch fo]gende Sorten;

I n d u s tr ie  in t e r e s s i e r e n d e  A e n d e r u n g e n :  _  t , , ,  , , ^  -
Neu aufgenommen wurden folgende Klassengruppen Ä Ä

(Grundpreise in J l ) l  je 100 kg): paren te  und helle (weiße); Fahrzeugluftschläuche und T eile  davon;
Antimon (K lassengruppe II) Vollgummireifen; H cizschläuche aus d e r R eifenfabrikation; Gum m i-

Antimon, n ich t leg iert (Klasse II A ) ................................. 90,— faden sowie alle schwim m enden, halbschw im m enden, transparenter?
Cadmium (K lassengruppe IV) uncl ähnlichen G um m iwaren; Patentgum m i; Schwammgummi; ro te  und“

Cadmium, n ich t leg iert (Klasse IV A ) ............................. 450,— helle Gum m iwaren ohne G ew ebeeinlagen; sonstige Gum m iwaren ohne
Kobalt (K lassengruppe VII) G ew ebe- oder M etaileinlagen m it spez. G ew icht u n te r 1,25; un-

Kobalt, n ich t leg iert (Klasse VII A ) .................................SOG,— vulkan isierte  G ew ebeabfälle; Hartgummi (Ebonit), le ich t polierfähig?
Q uecksilber (K lassengruppe XIV) G uttapercha und B alata.

Q uecksilber, n icht leg iert (Klasse XIV A) . . .  . . . 875,— Ferner unterliegt der V erarbeiter oder H ändler von
i/, Nel TVie*sti es.ctz.1 , lVUrd5n „ dJe Grundpreise der Gummiabfällen, Altgummi, Hartgummistaub, W eich-
Klasse XIX A Feinzink innerhalb der Klassengruppe XIX ¿summimehl oder R egenerat der Buchführungspflicht über
Zink. Sie betragen (in .'/Dl je 100 kg): ¿en £u- unJ  Abgang solcher W aren. Die V ernichtung
Ä k Ä i . XL A IÄ  Z» 2 5 ^ 0 . 'm üd*8^ : 9% Zn von Gummiabfällen, Altgummi Hartgummistaub, W eich-
25,10, mind. 99,7% Zn 24,10, mind. 99.5% Zn 23,10. gummimehl oder Regenerat ist verboten. (C4»a)
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Kriegswirtschaftliche Maßnahmen im Ausland.

In der ausländischen P resse ist über folgende neue  
k riegsw irtschaftlich e M aßnahm en in einer R eihe  
ausländischer S taaten  b erich tet w orden:

G roßbritannien,
Durch eine Verordnung vom 28. 10. sind alle in 

Großbritannien vorhandenen oder dorthin eingeführten 
Bestände an Zellstoffholz, Esparto und Zellstoff zugun
sten  des Beschaffungsministeriums beschlagnahm t w or
den. Durch eine w eitere Verordnung ist auch für Holzöl 
die Bewirtschaftung eingeführt worden, zunächst nur in 
Form der Bestands- und Verbrauchsmeldepflicht.

Nach einer Anordnung des Beschaffungsministeriums 
w ird dieses vom 24. 11. ab in Großbritannien als ein
ziger V erkäufer von Rohaluminium auftreten. U nter A uf
hebung d er bisherigen H öchstpreise ist d e r Preis für 
Stäbe und Blöcke auf 110 £  je t (bisheriger Preis für 
Inlandslieferungen 94 £) festgesetzt worden. Zur B e
hebung der Schrottknappheit sollen die Eisengitter in 
den öffentlichen Parks entfernt und der Industrie als 
Rohstoff zugeführt werden.

Die M aximalpreise für Kunstseide sind ¡durch eine 
Verordnung des Beschaffungsministeriums mit Wirkung 
vom 31. 10. 1939 um 1Y¿ d, je lb. erhöht werden. Die 
M aximalpreise für Zellwolle bleiben unverändert.

Die G roßhandelspreise sind im O ktober d. J. w eiter 
gestiegen. Nach den amtlichen Angaben des H andels
amts stellte sich der Index d er G roßhandelspreise aller 
W aren (1930=  100) im Oktober auf 110,7 und hat sich 
dam it im Vergleich zum Vormonat, der bereits eine E r
höhung von 7,2% gebracht hatte, w eiter um 5,2% er
höht. G egenüber dem entsprechenden M onat des V or
jahres lag der Index im O ktober um 12% höher. Hierzu 
ist noch zu berücksichtigen, daß die tatsächlich ein
getretenen Preissteigerungen durch diese Kennziffern 
nicht in vollem Umfange zum A usdruck gelangen, da die 
Zahlen aus naheliegenden G ründen nach Möglichkeit 
niedrig gehalten werden. Am stärksten  w ar die S te i
gerung w ieder bei Nahrungsmitteln (8,4% höher als im 
Vormonat), während die Kennziffer für Industriewaren 
um 3,6% angezogen hat. Der Preisindex für Chemikalien 
und Oele ist im O ktober um über 5% gestiegen. Im 
einzelnen w erden hier die Preissteigerungen wie folgt 
angegeben: K ohlenteerprodukte um 16%', Arzneim ittel 
um 9Yi%o, Palm kerne um 20%, Sojaöl um 14% und F a r
ben um 3%.

Die allgemeine Erhöhung der Lebenshaltungskosten 
hat auch die Chem iearbeiter mit Lohnforderungen auf 
den Plan gerufen. U eber 10 000 A rbeitern  .m ußten E r
höhungen der Löhne von 1 bis 4 sh. je W oche zugestan
den w erden. W ie in allen anderen Fällen haben sich die 
A rbeiter spätere Forderungen entsprechend d er S teige
rung der Lebenshaltungskosten Vorbehalten.

Durch eine Verordnung vom 27, 10. ist die L iste der 
ausfuhrverbotenen W aren (vgl. S. 884) in verschiedenen 
Punkten abgeändert worden. Für folgende Erzeugnisse 
ist das Ausfuhrverbot mit W irkung vom 3. 11. auf
gehoben worden:

K unstseideabfälle, K unstseidegarne und -stroh , S alpetersäure, 
C ellu loseester und -ä ther, A nthracen , D esinfektionsm ittel (aus der 
G ruppe D esinfektions-, Insek ten-, U nkrautvertilgungsm itte l usw.), 
fe rn e r D esinfektionsm ittel und A n tisep tika  fü r d ie  W undbehandlung, 
N itra te , n. b. g.;_ folgende Erzeugnisse aus d e r G ruppe ,,A rzne i
m itte l und z u b ere ite te  P räp a ra te “ : B orsäure, S a lpe tersäu re , Jod ,
Jo d id e  und Jo d p räp ara te ; fe rner C ocab lä tte r und Opium, roh, oder 
einfach b earb e ite t, und C ocapräparate , Cocain, dessen  Salze und 
P räp a ra te , M orphin, dessen Salze und P räp a ra te  und O pium 
präparate*)-

Folgende Erzeugnisse, die bisher in Liste A en t
halten waren, sind auf Liste C übergeführt w orden und 
können daher jetzt nach allen G ebieten mit Ausnahme 
der Häfen in Europa, am M ittelländischen und Schw ar
zen M eer ausgeführt werden:

K opal, Kolophonium, technische B orsäure, B arium nitrat. T eer-, 
K reoso t-, A nthracen- u. a . Schw eröle, K obaltverbindungen, Thorium - 
verbindungen.

Folgende Erzeugnisse, die bisher der A usfuhrkon
trolle nicht unterworfen waren, sind in Liste A auf
genommen worden:

Dio B etäubungsm ittel unterliegen aber nach wie vor den be- 
sonderen  B etäubungsm itte lkontro llvorschriften .

K alksalpeter, Hexamin (G lykolderivat), Q uecksilberverbiudungen, 
H arnstoff.

Zu den in Liste A aufgeführten Ammoniumverbin
dungen sind noch folgende Verbindungen namentlich 
hinzugefügt worden: Ammoniumcarbonat-, -chlorid,
-nitrat, -sulfat und Monoammoniumphosphat. Alle diese 
Verbindungen stehen jetzt in Liste A.

Das Stichw ort „Kaliumverbindungen" in Liste A  ist 
ersetzt w orden durch: Kaliumbichromat, -chlorid, -nitrat, 
-sulfat, Aetzkali, Pottasche, sämtlich in Liste A.

Die Gruppe K autschukreifen und -schlauche, bisher 
in Liste A, ist gestrichen worden. Dafür sind Decken 
für Kautschukreifen von 6 Zoll oder mehr in Liste A 
und Decken für Kautschukreifen von weniger als 6 Zoll 
und Innenschläuche für K autschukreifen in L iste C auf
genommen worden.

Nach einer w eiteren amtlichen M itteilung ist für 
eine Reihe von Nahrungsmitteln keine Ausfuhrbewilli
gung mehr erforderlich. H ierunter fallen u. a. auch Süß
holz- und Lakritzensaft sowie künstliche Süßstoffe. 
Ferner sind nach d er gleichen M itteilung Anstrichfarben, 
W asserfarben, Firnisse, Lacke und D ruckfarben von 
Liste A auf Liste C (vgl. w eiter oben) übergeführt 
worden.

Niederlande.
Aus einer zweiten Aufforderung des D irektors des 

Reichsbüros für Heilm ittel und Verbandstoffe geht her
vor, daß unter Abänderung der Heilm ittelverordnung 
Nr. 1 vom 7. 11, 1939 auch Agar-Agar und Süßholzsafl 
in die Liste der zw angsbew irtschafteten Heilmittel auf
genommen sind. Alle Betriebe, die diese Heilmittel in 
V orrat haben, sind verpflichtet, eine Bestandsmeldung 
einzureichen.

Die am 31. 10. d. J. abgelaufene Einfuhrkontingen
tierung für Schuhzeug, ganz oder teilweise aus K aut
schuk oder Gummi elasticum (vgl. 1938, S. 1046), ist 
nicht mehr verlängert worden.

U nter das A usfuhrverbot für M olkereierzeugnisse 
(vgl. S. 969) fallen auch Lab und labhaltige Erzeugnisse, 
deren Ausfuhr schon bisher monopolisiert w ar (vgl. 
S. 917).

Belgien.
Zur Bekämpfung von Preiserhöhungen wurde kürz

lich eine Verordnung erlassen, derzufolge das W irt
schaftsministerium von allen Produzenten, V erteilungs
firmen, Groß- und Kleinhändlern genaue U nterlagen über 
die Preiskalkulationen verlangen kann. Die Beamten des 
M inisteriums sind berechtigt, bei den Firm en Kontrollen 
jeder A rt durchzuführen.

Auf Grund einer im „M oniteur Beige“ vom 15. 11. 
d. J . veröffentlichten Verordnung dürfen Rohkautschuk, 
regenerierter Kautschuk, gebrauchte Gummibereifungen 
sowie Abfälle von Gummiwaren un te r keinen Umständen 
aus dem V erkehr gezogen werden.

Zur Deckung der durch die Ereignisse der letzten 
W ochen notwendig gewordenen K osten hat sich die R e
gierung entschlossen, verschiedene Steuern und Abgaben 
zu erhöhen. Die Um satzsteuer, die gegenwärtig 2,75% 
beträgt, wird auf 3,5% erhöht. Außerdem  sind die Ver
brauchsteuern für Kaffee, E rdölprodukte und Zünd
hölzer erhöht worden. Die V erbrauchsteuer für Zünd
hölzer beträg t je tzt 1 Fr, je 1000 Stück. W eiter ist der 
Einfuhrzoll für Erzeugnisse der Pos. 193 (Destillations
produkte von Steinkohlen usw.) von bisher 160 auf 
210 Fr. je hl erhöht worden.

Die Ausfuhr und Durchfuhr nachstehender Erzeug
nisse ist vom 16. 11. ab an die Beibringung einer beson
deren Bewilligung gebunden (in Klammern die Positionen 
des belgischen Zolltarifs):

Sam en und Säm ereien von F u tterp flanzen  (Pos. 106), F rüch te  und 
Säm ereien, n. b. tf. (108), Gummen, Gum m iharze und H arze (118), 
W eißblech (983 b), T erpen tinö l (122).

Schweiz.
Ein Bundesratsbeschluß vom 10. 11. d. J, ermächtigt 

das V olksw irtschaftsdepartem ent, G ebühren für die Be
handlung von kriegsw irtschaftlichen Angelegenheiten 
durch die kriegsw irtschaftlichen Organisationen zu e r
heben. Nach einer w eiteren  im „Schweizerischen Han
delsam tsblatt" vom 13. 11. d. J. veröffentlichten V er
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fügung des V olksw irtschaftsdepartem ents werden auf 
Einfuhrwaren, die über einen Hafen geleitet werden, in 
dem ein vom schweizerischen K riegstransportam t ein
gesetzter Hafenkommissar tätig ist, zur Deckung der 
Unkosten folgende Gebühren erhoben: 1 Fr. für Sen
dungen bis 200 kg, 2 Fr. für Sendungen von 201 bis 
1000 kg, 3,50 Fr. für Sendungen von i001 bis 3000 kg 
usw. Diese Gebühren sind von den Empfängern zu be
zahl en.

F in n lan d .

Mit W irkung vom 15. 11. d. J, sind für Gasschutz
m aterial für die Bevölkerung Kontrollvorschriften ein
geführt worden. Zum V erkauf angeboten oder zum V er
brauch abgegeben dürfen hiernach nur noch die vom 
Innenministerium zugelassenen Erzeugnisse werden. Das 
Innenministerium ist ferner berechtigt, die Herstellung 
und Aufbewahrung von G asschutzgeräten zu überwachen 
und die Auslieferung ungeeignet erscheinender Gegen
stände zu verbieten.

Nach den geltenden Bestimmungen sind die Einfuhr 
von W aren und die Einlagerung von W aren in Zoll
lagerräumen ohne Genehmigung der Lizenzbehörde ver
boten. W ie gem eldet wird, soll die Lizenzbehörde 
jedoch in Ausnahm efällen auch die Einlagerung ohne 
Einfuhrgenehmigung eingeführter W aren in Zollagern 
gestatten.

S c h w e d en .
Die Vorbereitungen für die Verwendung von Holz

kohle als M otortreibstoff schreiten w eiter fort. Kürzlich 
wurde eine besondere Organisation „Bilkol förening“ 
von den G asgeneratorherstellern gegründet, die zur Auf
gabe hat, den Ein- und Verkauf von Holzkohle für 
Gasgeneratoren zu verm itteln. Es soll beabsichtigt sein, 
Laubholzkohle für Gasgeneratoren zu verwenden, weil 
diese sich wegen ihrer Schw ere besser als Nadelholz
kohle für diesen Zweck eigne. Der Bedarf der Eisen
hütten soll dagegen durch Nadelholzkohle gedeckt w er
den. Das Interesse für die Holzverkohlung unter den 
W aldbesitzern ist groß, so daß es keine größeren 
Schwierigkeiten bereiten  dürfte, die Belieferung mit ge
nügenden Mengen Laubholzkohle in Zukunft sicherzu
stellen. Schwieriger sei dagegen der Aufbau einer V er
kaufsorganisation, aber hierbei könnte man mög
licherweise die Benzinzapfstellen einschalten. Die Holz
kohle soll den V erbrauchern zerkleinert in Säcken von 
je 1 hl Inhalt abgegeben werden, die mit K ontrollstem 
pel sowie Gewichts- und Qualitätsangabe versehen sein 
sollen. F ür die Ausbildung in der Verwendung von G as
generatoren sind mit staatlicher Hilfe im Lande zahl
reiche Kurse eingerichtet worden.

Als M otortreibstoff wird ferner M ethan vorgeschla
gen, Die Svenska Jästfabriks A. B, hat dem zuständigen 
Ministerium vorgeschlagen, daß für Kraftfahrzeuge, die 
Methan als Treibstoff verwenden, eine Ermäßigung der 
Kraftwagensteuer und ein K redit für den Umbau unter 
den für Kraftfahrzeuge mit Holzkohlengasgeneratoren 
geltenden Bedingungen gew ährt werden sollen. Bei der 
Hefefabrik der Gesellschaft in Rotebro fallen jährlich 
200 000 cbm M ethan als N ebenprodukt an. Die Gesell
schaft plant, das Gas verdichtet in Stahlflaschen abzu
geben, die in den Kraftfahrzeugen untergebracht würden.

Die M edizinalverwaltung hat der Regierung vor
geschlagen, die Preise für Arzneim ittel vorübergehend 
um 15% zu erhöhen. Wie hierzu w eiter m itgeteilt wird, 
seien drei Jah re  lang bis zum Ausbruch des Krieges 
Versuche unternom men worden, die Arzneim ittelpreise 
im Interesse der Allgemeinheit zu ermäßigen; inzwischen 
hätten sich die Verhältnisse jedoch so geändert, daß 
Preiserhöhungen kaum noch zu umgehen seien. Ein Teil 
der Preiserhöhung soll auf die Gewinnspanne der A po
theken abgewälzt werden.

Die Erzeugung der inländischen Seifenfabriken hat 
jetzt im allgemeinen w ieder den früheren Stand erreicht, 
so daß der Bedarf in fast normalem Umfang gedeckt 
werden kann. Die mehrfach erörterte  Frage der H er
stellung von Austauschstoffen für Fettsäureseifen ist 
vorläufig nicht w eiter behandelt worden, da die am t
lichen Kreise offenbar damit rechnen, daß die erforder
lichen Rohstoffe w ieder hereingebracht werden können. 
Die private Rationierung der Seife durch die Einzel

händler ist in einigen Städten aufgehoben worden, ln 
Stockholm besteht sie noch weiter, d, h. von Geschäften 
werden hier nur bestim m te Mengen abgegeben.

N o rw e g e n .
Das Justizm inisterium  hat zwei Ausschüsse für die 

Ueberwachung des V erkehrs mit K raftfutterm itteln und 
chemischen Düngemitteln eingesetzt, die in erster Linie 
die Umsätze und Preise der einheimischen und ein
geführten W aren zu regeln haben. Dem D üngem ittelaus
schuß sollen auch V ertreter der Großhändler, der E in
kaufsgenossenschaft in Oslo und der Bauernschaft an
gehören. Die von den Ausschüssen festgesetzten Preise 
unterliegen der Bestätigung durch das Justizministerium, 
das zu diesem Zweck mit dem Trustkontrollrat Verbin
dung aufnimmt.

D änem ark.
Der Preiskontrollrat, der die Preise für die wichtig

sten W aren für den Inlandsverbrauch festsetzen soll (vgl. 
S. 918), hat kürzlich die ersten Notierungen veröflentlicht, 
und zwar die Höchstpreise für pflanzliche und tierische 
Oele, F u tterm ittel und einige andere W aren, Im D urch
schnitt entsprechen diese Preise den gegenwärtig gelten
den, W eiter hat der P reiskontrollrat angeordnet, daß 
die geplanten Preiserhöhungen für Benzin, Leucht- und 
Heizöl, Brennstoffe und chemische Düngemittel beim 
K ontrollrat anzumelden sind. Die Preiserhöhungen dür
fen erst acht Tage nach Eingang der Meldung beim 
Preiskontrollrat in Kraft treten, falls dieser die G eneh
migung dazu erteilt. Inzwischen ist diese Verfügung 
dahingehend erw eitert worden, daß auch alle anderen 
Aenderungen der Lieferungsbedingungen, die sich preis
steigernd auswirken, wie Rabattermäßigungen, Quali
tätsänderungen usw., anzumelden sind.

Die staatliche Benzinsteuer soll nach einem vom 
Finanzm inister im Parlam ent eingebrachten A ntrag am
1. 12. um 0,10 auf 0,23 Kr. je L iter erhöht werden, so daß 
der Verkaufspreis sich dann auf 0,45 Kr. je Liter stellen 
würde. Da auch die Benzineinfuhrgesellschaften eine 
Preiserhöhung angekündigt haben, rechnet man mit 
einem neuen Preis von 0,50 Kr, je L iter ab Dezember 
d. J., d. h. von dem Inkrafttreten  der allgemeinen Ben
zinrationierung ab. Die Benzinvorräte sollen etwa 
100 000 cbm betragen, so daß der Verbrauch, der durch 
die Rationierung auf schätzungsweise 60—70% des N or
malverbrauchs eingeschränkt werden wird, für ungefähr 
2Yi M onate gedeckt ist. Der jährliche Norm alverbrauch 
ist auf etwa 440 000 cbm geschätzt worden.

Die Außenhandelsbilanz Dänemarks hat sich im 
Oktober d. J. stark  verschlechtert. W ährend im Sep
tem ber d. J. noch ein Ausfuhrüberschuß von 23,5 Mill. 
Kr. erzielt wurde, schließt der O ktober mit einem Ein^ 
fuhrüberschuß von 25,9 Mill. Kr. ab. Der W ert der A us
fuhr stellte sich auf 118 gegen 147,8 Mill. Kr. im Vor
monat und 132 Mill. Kr. im O k tober-1938, der W ert der 
Einfuhr betrug 143,9 gegen 124.3 bzw. 152,4 Mill. Kr. 
In den ersten zehn M onaten 1939 w urden die Ausfuhr 
mit 1298 und die Einfuhr mit 1397 Mill. Kr. bew ertet.

Lettland.
W ährend bisher Einfuhrgenehmigungen für jeweils 

vier M onate im voraus beantragt w erden mußten, kön
nen neuerdings A nträge auf Erteilung von Erlaubnis
scheinen für die Einfuhr laufend gestellt und laufend 
entschieden werden.

B u lg a r ie n .

Nachdem für eine Reihe von W aren bereits M ark t
regelungen getroffen w orden sind, hat die Regierung 
jetzt auch eine Kontrolle für M etalle und M etallwären 
eingeführt. Die Kontrolle liegt in den Händen des Mi
nisteriums für Handel, G ewerbe und A rbeit, Die E rzeu
gung zahlreicher W aren aus M etallen ist grundsätzlich 
verboten worden. D arunter befinden sich auch Zinn
tuben für Zahnpasten, Cremes usw., ferner V erpackungs
gegenstände aus Weißblech, Kannen und Büchsen lü r 
Farben und Lacke, Fässer und Kannen für flüssig« 
Brennstoffe und Schmieröle usw.

Laut „Drschawen V estnik" vom 15. 11. ist die B e
stimmung, daß Kupfer, Zink, Aluminium, Blei, Messing 
nur mit besonderer Genehmigung des H andelsm iniste
riums verkauft werden dürfen, w ieder aufgehoben w or
den (vgl. S. 933).
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Der M inisterrat hat ferner am 6. 11. eine Verfügung 
erlassen, derzufolge die Sammlung und Verwertung von 
Abfällen jetzt amtlich geregelt sind. Mit dieser Frage 
wird sich das Industrie- und Handelsministerium b e
fassen. G edacht ist an die Sammlung und Verwertung 
von Abfällen von Metallen, Legierungen, Papier und 
Spinnstoffen aller Art.

Italien.
Zur Einsparung von F etten  und Harzen ist für den 

Dezember d. J, die Einführung einer Einheitsseife oder 
einiger weniger A rten von Seifen vorgesehen, deren H er
stellung und Zusammensetzung durch ein D ekret des 
Korporationsministers bestimm t werden soll.

Zu der Neuregelung der Ausfuhr (vgl. S. 902) hat 
das Handelsministerium eine Reihe von Bestimmungen 
erlassen, durch die verschiedene Fragen geklärt werden. 
Die neuen Bestimmungen betreffen in erster Linie die 
Behandlung der zur Einfuhr im Veredlungsverkehr zu
gelassenen W aren und die Ausfuhr von Quecksilber, die 
weiterhin zulässig ist, wenn die Ausfuhr zugunsten einer 
der fünf in der Anweisung bezeichneten italienischen 
Erzeugerfirmen erfolgt. Neu geregelt wird ferner das 
Verfahren zur Beantragung und Erteilung von Ausfuhr
lizenzen.

Vereinigte Staaten.
Zu der Aufhebung des W affenausfuhrverbots durch 

eine gemeinsame Entschließung des Senats und des R e
präsentantenhauses vom 4. 11., über die in der Tages
presse bereits berichtet worden ist, liegen jetzt auch 
Meldungen aus den Vereinigten S taaten  vor, denen zu
folge zur Ueberwachung der Herstellung und des H an
dels mit Waffen, Munition und Kriegsbedarf, darunter 
auch bestimm ten Chemieerzeugnissen (vgl. S. 886), ein 
Ueberwachungsausschuß gebildet werden wird, in dem 
m ehrere M inister vertreten  sind. Auf Empfehlung dieses 
Ausschusses kann der P räsident der Vereinigten S taaten 
Listen der W aren veröffentlichen, die als Waffen, M uni
tion oder Kriegsgerät angesehen werden. H ersteller und 
Händler, Im porteure und E xporteure von Kriegsgerät 
müssen sich in eine besondere L iste eintragen lassen. 
Jede Ein- oder Ausfuhr ist ohne vorherige besondere 
Anmeldung und ohne Vorliegen einer Bewilligung ver
boten.

W ährend die am erikanische Regierung durch dieses 
sogenannte „N eutralitätsgesetz von 1939“ einseitig die 
W affen- und Munitjonsausfuhr nach den westlichen D e
m okratien begünstigt, hat sie andererseits Schritte un ter
nommen, um die Ausfuhr verschiedener Rohstoffe, die 
keineswegs unter den Begriff Waffen, Munition oder 
Kriegsgerät fallen, zu unterbinden. So wird aus New 
York gemeldet, daß die Verhandlungen der sowjetrussi
schen Kommission mit der Aluminium Co. über den A n
kauf von Rohaluminium durch den W iderstand der am e
rikanischen Regierung gegen eine Aluminiumausfuhr auf 
große Schwierigkeiten gestoßen sinä. Ferner habe die 
Regierung der American Crude Rubber D ealers' Asso
ciation die Ausfuhr von Kautschuk, vor allem nach 
Rußland verboten und ähnliche Anweisungen den am e
rikanischen Kupferfirmen erteilt.

Canada.
Durch eine Reihe neuer Bestimmungen ist die D e

visenbewirtschaftung verschärft worden. Zu allen D e
visengeschäften ist jetzt eine besondere Genehmigung 
des Zentralen Devisenamtes oder der zugelassenen 
D evisenhändler (Devisenbanken) erforderlich. Ferner ist 
für alle Devisenbestände, die sich im Besitz in Canada 
wohnender Personen befinden, die Anbletungspflicht 
eingeführt worden. Die aus dem Export anfallenden 
Devisen sind den Banken zum offiziellen Kurs abzu
geben. Außerdem ist schon vorher für jede W arenaus
fuhr eine Genehmigung einzuholen, die vom Devisenamt 
mit besonderen Auflagen verbunden werden kann. G e
nehmigungspflichtig sind auch alle Einfuhrsendungen, ge- 
nehmigungsfrei darf jeder Im porteur nur W aren im 
W erte bis zu 100 § je Kalenderm onat einführen. Durch 
die Einfuhrgenehmigung erhält der Im porteur das Recht, 
bei einer Bank die benötigten Devisen zum offiziellen 
Kurs zu kaufen. Durch die gleiche Anordnung sind fer
ner die Zwecke festgelegt worden, für welche die Devi
senbanken Devisen abgeben dürfen. Für alle hierin nicht

genannten Zwecke ist eine Entscheidung des Devisen
amtes einzuholen.

Im Sinne des G esetzes über den Handel mit dem 
Feind gelten nach einem Memorandum der canadischen 
Regierung als W aren nichtdeutschen Ursprungs auch 
solche W aren, von deren Herstellungskosten mehr als 
50% auf die W estm ächte oder die neutralen S taaten 
entfallen. Die Fakturen derartiger Gütersendungen 
müssen den H erstellungkostenanteil genau angeben.

U nter die Ausfuhrkontrolle (vgl. S, 886) fallen außer 
den bereits aufgeführten W aren auch Kobalt in Form 
von Erzen, Metall, Salzen und Stellit, Ferrosilicium und 
Nickeloxyde.

M exiko.
Im m exikanischen A m tsblatt ist, wie berichtet wird, 

ein D ekret des S taatspräsidenten  veröffentlicht worden, 
das die Regierung ermächtigt, die Ausfuhr der für die 
einheimische Industrie wichtigen Rohstoffe einzuschrän
ken oder ganz zu verbieten.

Argentinien.
Durch Gesetz vom 8, 9. d. J, hat die Regierung die 

Ermächtigung zu einschneidenden Maßnahmen erhalten. 
So kann die Ausfuhr von lebenswichtigen W aren — 
Nahrungsmitteln, Bekleidungsgegenständen, Baum ate
rialien, Kraftstoffen und A rzneim itteln — verboten oder 
eingeschränkt werden. Für den Verkauf dieser Waren 
werden Höchstpreise auf Grund der für die erste August
hälfte d. J. erm ittelten D urchschnittspreise festgesetzt. 
Alle aufgeführten W aren sowie alle zu  deren  Herstellung 
erforderlichen Rohstoffe und W aren können beschlag
nahm t werden. Gleichzeitig hat die Regierung die E r
mächtigung zur Aufhebung des seit 1931 in Kraft befind
lichen Einfuhrzollzuschlags von 10% erhalten. Um die 
Deckung des Bedarfs an Einfuhrwaren zu erleichtern, 
w ird für eine Anzahl von Waren, die hohen Einfuhr
beschränkungen unterworfen waren, ohne Rücksicht auf 
deren Herkunft Vorgenehmigungen erteilt, sofern sie 
noch bis Jahresende zur Zollabfertigung gelangen.

In diesem Zusammenhang wird bekannt, daß am e
rikanische Angebote auf früher aus Deutschland bezo
gene A rtikel z, T. um 40—60% höher lagen als die le tz
ten deutschen Angebote, so daß sich der Einzelhandel 
zur Vornahme von Beschränkungen in der W arenzutei
lung veranlaßt sah.

Uruguay.
Durch G esetz vom 5. 9. d, J. ist die Regierung er

m ächtigt worden, für die Dauer von drei M onaten V or
schriften zur Verhütung von Preissteigerungen und Zu
rückhalten von lebenswichtigen W aren zu erlassen. Für 
eine Reihe von Erzeugnissen wurden H öchstpreise fest
gesetzt. Die Ausfuhr von Treib- und Brennstoffen wurde 
verboten. Für die Einfuhr von lebensnotwendigen W a
ren ist bis auf w eiteres die Vorlage des Importeur- 
P atents nicht erforderlich; von der Zuweisung individu
eller Einfuhrquoten wird abgesehen. Bei der Devisen
zuteilung sollen diejenigen A ntragsteller bevorzugt w er
den, die im voraus den billigsten Verkaufspreis der Ware 
an die V erbraucher verbindlich angeben. Die Ausfuhr- 
und E infuhrkontrollbehörde gab am 3. 9. eine beruhi
gende Erklärung über den S tand der Versorgung mit 
Nahrungsmitteln, Baumaterialien, A rzneim itteln und Che
mikalien ab.

S ierra Leone.
Anfang O ktober ist die Ausfuhr einer Reihe von 

W aren verboten und von einer besonderen Bewilligung 
abhängig gemacht worden. H ierunter fallen u. a. auch 
Colanüsse, Palmöl und Palm kerne sowie Chromerze.

Goldküste.
Durch ein bereits im Septem ber d. J . veröffentlich

tes D ekret ist für eine Reihe von W aren das Ausfuhr
bewilligungsverfahren eingeführt w orden u. a. für Kobalt 
und andere Metalle, pflanzliche Oele, Erdöl, Kopal, 
Schellack, Kautschuk, Toluol und pflanzliche Faserstoffe.

Nord-Rhodesien.
Die Liste der ausfuhrverbotenen W aren ist durch 

Kupfererze und -konzentrate, geschmolzenes Vanadium
oxyd und verschiedene Faserstofferzeugnisse ergänzt 
worden.
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Palästina.
Die Ausfuhr folgender ¡Erzeugnisse ist von einer 

besonderen Lizenz abhängig gemacht worden;
N ahrungs- und F u tterm itte l, Chem ikalien, A rzneim ittel, Farbstoffe 

und Farben , Oele, F e tte , M etallabfälle a lle r A rten , K raftfahrzeug- 
reifen, Benzin, therapeu tische  Erzeugnisse, W undennähm aterial, T ex til
stoffe usw.

Britisch Indien.
Unter das A usfuhrverbot fallen laut einer in der 

„G azette of India“ vom 11. 9. 1939 veröffentlichten V er
ordnung außer den bisherigen (vgl. S. 934) noch folgende 
Erzeugnisse:

B earbeite te  Schleifm ittel, C alcium acetat, Aluminium, Tonerde, 
A lum inium legierungen, A ntim on, K unstharzpulver, photographische 
Chem ikalien, F arbstoffe, G lycerin, Iridium , Osmiridium und iridium - 
haltige K onzentrate, M agnesium und M agnesium legierungen, M olybdän, 
Ferrom olybdän, M olybdänerze und -Verbindungen, Nickel, N ickelerze, 
N ickelm atte und N ickellegierungen, einschließlich N ickeloxyd, Eiscn- 
und K upferpyrite, P la tin , P latin legierungen und -veroindungen, 
Radium, R adium erze, -konzen tra te , und -Verb in dungen ,  Zinn, Kupfer 
und K upfererze, Toluol, W olfram, Ferrow olfram  und W olfram erze, 
Vanadium, F errovanadium  und Vanadium erze, Zink, Z inkfabrikate und 
-konzentrate.

Burma.
Wie erst jetzt bekannt wird, ist in der „Burma 

G azette“ vom 2. 9. 1939 ein Ausfuhrverbot für zahlreiche 
W aren veröffentlicht worden, zu deren Ausfuhr eine b e 
sondere Lizenz erforderlich äst. Es fallen u. a. hierunter:

W affen, M unition und Sprengstoffe, unbelich tete  photographische 
P la tten , Film e und Papiere, ausschließlich Kinefilme, Kampfer, 
Schwefel, Chlorkalk, Q uecksilber und Q uecksilberverbindungen, 
Schw efelsäure, Soda, N atrium bicarbonat, A etznatron , Po ttasche, A etz- 
kali, T e traä thy lb le i, A rzneim ittel und Seren, Ammoniak und Am- 
m onium verbindungen.

Indochina.
Durch Verordnung vom 3. 9. ist die Ausfuhr von 

Kautschuk und Holz verboten worden.
Niederländisch Indien.

Bereits am 13. 5. 1939 wurden in einer Regierungs
verordnung Regeln zur Verhinderung von P reistreibe
reien für Güter, Leistungen und M ieten festgesetzt. Nach 
den jetzt erlassenen Äusführungsbestimmungen hierzu

dürfen die Preise für W aren, deren Ausfuhr aus N ieder
ländisch Indien verboten ist, sowie für alle Leistungen 
und M ieten in ganz Niederländisch Indien nicht die vor 
dem 24. 8. 1939 geltenden Preise oder Vergütungen über
steigen, es sei denn, daß eine besondere Ausnahme von 
diesem Verbot erteilt worden ist. Diese Bestimmungen 
gelten u. a. auch (für Erdölprodukte.

Beim Volksraad ist ein G esetzentw urf eingereicht 
worden, der eine Aenderung und Ergänzung d e r  Krisen
ausfuhrverordnung von 1933 vorsieht. B isher konnte nur 
die Ausfuhr von W aren oder W arengruppen verboten 
oder beschränkt werden, wenn sie aus dem Zollgebiet 
erfolgte. Die Aenderung soll aber ein V erbot oder eine 
Beschränkung der Ausfuhr von W aren auch aus den 
außerhalb des Zollgebiets gelegenen Teilen N iederlän
disch Indiens ermöglichen.

Entgegen bisher veröffentlichten Pressemeldungen 
wird in einer neueren Bekanntmachung mitgeteilt, daß 
Erdölerzeugnisse nicht in der Liste der ausfuhrverbote
nen W aren aufgeführt sind.

Sarawak.
Die Ausfuhr von M ineralölen und Kautschuk nach 

allen Ländern mit Ausnahme des Britischen Reichs ist 
von einer besonderen Bewilligung abhängig gemacht 
worden.

Hongkong.
U nter das A usfuhrverbot (vgl. S. 934) fallen außer 

den bereits genannten W aren:
Antim on, Aluminium, W ism ut, K obalt, Kupfer, Blei, Q uecksilber, 

N ickel, Palladium , P latin , F erro legierungen, Zinn, N ichteisenm etall- 
abfälle, Zink, W olfram , verschiedene fe tte  Oele und O elsaaten, 
Erdölerzeugnisse, Kopal, Schellack, Kolophonium, Toluol, Radium 
verbindungen, photographische A rtike l und verschiedene Spinnstoffe.

Australien.
Die Einfuhr von Waren, die in einem feindlichen 

Land ihren Ursprung haben, wird nicht mehr zugelassen. 
Ausgenommen sind jedoch die Sendungen, die das feind
liche Gebiet vor Ausbruch des Krieges verlassen haben.

(G4Gf>)

Aluminiumgewinnung in der UdSSR.

Eine ab solute Ziffer der russischen  A lum inium 
produktion ist für 1938 bisher nicht veröffent
licht w orden. Von versch iedenen  S eiten  wurden  

aber V erhältn iszah len  zu Produktionsplänen bzw. 
zur Produktion früherer Jahre bekanntgegeben . 
Auf Grund d ieser A nhaltspunkte errechnen sich  für
1938 Produktionsziffern, d ie zw isch en  44 000 und 
49 000 t liegen  (vgl. a. S. 98). N ach einem  kürzlich  
in der M oskauer Zeitung „Industrija“ veröffentlich 
ten A rtik e l so ll d ie Erzeugung im ersten  Halbjahr
1939 gegenüber den ersten  sech s M onaten des v er 
gangenen Jahres um 7,3% gestiegen  sein. D ie E in
fuhr von  A lum inium  hat nach derselben  Q uelle auf
gehört, Im Jahre 1942 soll d ie Erzeugung sich  
gegenüber 1937 vervierfachen . D ies b ed eu tet eine  
Steigerung auf m indestens 150 000 t. D ie zur Zeit 
in B etrieb  und in Bau befindlichen  A lum inium 
fabriken so llen  in der Lage sein, gegen  Ende des 
dritten Planjahrfünfts 66% der in A ussich t genom 
m enen Erzeugung zu liefern. D er R est w ürde auf 
w eitere  W erk e entfallen , mit deren Errichtung noch  
nicht begonnen wurde.

D ie G ewinnung von B auxiten  soll sich gegen  
Ende des dritten  Planjahrfünfts im V ergleich  zu
1937 auf das 2 lA fache steigern, die K ryolitherzeu- 
gung auf das 3,3fache, d ie Produktion von  Tonerde  
auf das 3,8fache.

Große Aufgaben stehen in bezug auf die V erbesse
rung der Technologie bevor. Die Elektrolyseanlagen 
müßten rekonstru iert werden. Die W annen müßten auf 
kontinuierliche Anoden und eine erniedrigte Anoden- 
dichte des Stroms übergehen, dadurch würde elektrische 
Energie gespart werden. An der Entwicklung neuer 
Produktionsverfahren auf der Grundlage von Nephelinen 
und Aluniten müsse intensiv gearbeitet werden. Das

Problem der-gleichzeitigen Verarbeitung von Nephelinen 
und A patiten zur gemeinsamen Gewinnung von Tonerde, 
Superphosphat, Fluorsalzen, A lkalien und Zement müsse 
gelöst werden.

Das W erk im Ural müsse die Tonerdegewinnung 
nach dem Verfahren von Bayer w eiter entwickeln. D ie
ses Verfahren müsse auch an die Verarbeitung von Bau
xiten von Nadeschdinsk angepaßt werden. Das W erk 
am Dnjepr müsse auf die Verarbeitung hochtonerdehal
tiger H üttenschlacken übergehen, die für diesen Zweck 
besonders erschmolzen werden, insbesondere auf den 
H ütten des metallurgischen W erkes von Nowotuljsk. 
Daneben müsse an den Bau einer Tonerdefabrik auf der 
Grundlage der kaukasischen Alunite geschritten werden.

Auf dem G ebiet der ICryolithgewinnung müsse in 
kürzester Zeit die Fabrik in Polewskoje rekonstru iert 
werden, und auf der Fabrik am Dnjepr müsse ein neues 
basisches Verfahren zur Kryolithgewinnung eingeführt 
werden. Außerdem müsse die Kryolithaniage in Ka- 
mensk zur Inbetriebnahm e vorbereitet werden.

Des w eiteren betont der A rtikel die Notwendigkeit 
einer großzügigen Organisierung der Gewinnung von 
Sekundäraluminium, für welchen Zweck Spezialbetriebe 
erbaut werden müßten.

Die w eitere Entwicklung der Aluminiumindustrie in 
der Sowjet-Union ist verknüpft mit dem Bau der 
Wasserkraltstationen bei Kuibyschew, am Irtysch, am 
Tschirtschik und der Station Niwa III jenseits des P olar
kreises.

U eber die R ohstoffvorräte für die sow jetru ssi
sche A lum inium industrie m acht d ie K orrespondenz  
„O st-Expreß" in teressan te A ngaben. D anach kann  
die R ohstoffgrundlage als vollkom m en gesich ert  
gelten . D ie  B au xitreserven  der Sow jet-U n ion  w ur
den 1931 auf insgesam t 2 'M ill. t gesch ätzt, im Jahre  
1938 hat sich  d iese Zahl b ere its auf über 20 M ill. t 
vergrößert. G efördert w urden 1933 etw a 5 1 0 0 0  t
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B auxit gegen  12 000 t 1931, Für 1936 w ird vom  
„O st-E xpreß“ ein e Schätzung von rund 200 000 t 
genannt.

Die Bauxitvorkommen von Tichwin im Leningrader 
G ebiet umfassen etwa 20 Lagerstätten. Die dortigen 
Reserven wurden 1934 auf 5,7 Mill. t geschätzt. Der 
Toncrdegehalt ist niedrig, er beträg t 25—35%, höchstens 
50%. Dagegen ist der G ehalt an schädlichen Beimengun
gen, wie vor allem an Kieselsäure (6— 15%) und an 
Eisenoxyd hoch. Die Ausbeutung erfolgt in drei G ru
ben, die ebenso wie das Tichwiner Tonerdew erk durch 
eine 18 km lange Eisenbahnlinie mit der Nordbahn v er
bunden sind.

Die später entdeckten Bauxitvorkommen über
treffen diejenigen von Tichwin der Menge als auch der 
Güte nach. Vor allem sind h ier die Vorkommen im nörd
lichen Ural zu nennen. An erster S telle steht das Vor
kommen „Krasnaja Schapotschka", nördlich der S tadt 
Nadeschdinsk am linken Ufer des Flusses W argan. Der 
m ittlere Tonerdegehalt beträg t 56,2%, der G ehalt an 
Kieselsäure 3,5% und der E isenoxydgehalt 26,6%. Der 
B auxitvorrat dieses Vorkommens wird mit 9,2 Mill. t an
gegeben. Ein zweites Bauxitvorkommen im U ral liegt 
bei Ssokolowskoje, 20 km östlich von Kamensk. Sein 
V orrat wird auf 2,6 Mill. t geschätzt. W eitere B auxit
vorräte von insgesamt 2,2 Mill. t  befinden sich bei 
N ischnesinjatschichinsk und bei Perschinsk.

Bauxitvorkommen w urden ferner bei Alapajewsk, 
Rcsch und einigen anderen Punkten des Nordural auf
gefunden, die vorläufig noch nicht in A bbau genommen 
wurden. G rößere Bedeutung kommt dagegen den in  den 
letzten Jah ren  im Südural entdeckten  Vorkommen zu, 
die im M alojasenskij-Bezirk (Baschkirien) liegen.

A ndere Bauxitvorkommen w urden im G ebiet von 
Tula entdeckt, des w eiteren im Kreis Ssoroka im Altai- 
Gebiet. Die letztgenannte L agerstätte soll .im Laufe des 
dritten Planjahrfünfts mit dem Kusnezkibecken durch 
eine Eisenbahnlinie verbunden werden, wo ein neues 
Aluminiumwerk errich tet wird. F estgestellt w urden 
auch große B auxitlagerstätten in Baschkirien, in Kasach
stan, im G ebiet von K rasnojarsk sowie in Kirgisien, In 
den letzten Meldungen der russischen Presse w ird von 
der Entdeckung m ehrerer B auxitlagerstätten in M ittel
asien am M ittellauf des Flusses Jakkobas sowie im 
Issowski-Rayon des Urals berichtet.

A ußer Bauxit w ird zur Aluminiumgewinnung in der 
Sowjet-Union neuerdings auch Nephelin herangezogen, 
der sich in praktisch -unerschöpflichen Mengen auf der 
Kola-Halbinsel findet. Nach rohen Schätzungen soll 
mindestens 1 Mrd. t Nephelin mit A patit verbunden sein, 
während rund 10 Mrd. t in Form von U rtiten lagern 
sollen. Die A patiterze bestehen zu 70% aus A patit und 
zu 20—25% aus Nephelin. Als Rückstände der A patit
aufbereitung könnten unter Zugrundelegung der augen
blicklichen Förderung rund Y> Mill. t Nephelin gewonnen 
werden. Nephelin der Kola-Halbinsel soll im Durch
schnitt 43—44% Kieselsäure, 29—31% Aluminiumoxyd,
13— 14% Natriumoxyd, 6—7% Kaliumoxyd, 3—4% Eisen
oxyd und 2—3% Calciumoxyd enthalten. Der Bau der

Schwedens

Die  W irtschaft S ch w edens w ird  durch den  
gegenw ärtigen  K rieg vor e in e ganze R eih e von  
Problem en geste llt, denn die H älfte der sc h w e

dischen A usfuhr und fast 40% der schw ed ischen  
Einfuhr w ick elten  sich  b isher m it den h eu te  K rieg  
führenden S taaten  ab. S ch w eden  b efind et sich  aber  
in einer w eit b esseren  S ituation  als F innland, 
dessen  A ußenhandel in hohem  M aße von  G roß
britannien abhängig w ar (vgl, S, 965). Von der g e 
sam ten schw ed ischen  Ausfuhr ging b isher nur 
knapp ein V iertel nach G roßbritannien, und an der 
schw ed ischen  Einfuhr w ar d ieses Land nur m it 
etw a  12— 13% b eteilig t. Frankreichs A n te il an der 
Ausfuhr w ie an der Einfuhr betrug im le tz ten  Jahr 
nur 3%. Sch w eden  b efind et sich  daher im V ergleich  
zu Finnland insofern in einer b esseren  Lage, als es

ersten  Nephelinfabrik in Kirowsk auf der KoIa'Halb- 
insel ist je tzt beendet worden. H ier werden die 
Rückstände der A patitanlagen verarbeitet. Die in  dieser 
Fabrik gewonnenen N ephelinkonzentrate gehen nach 
dem Aluminiumwerk am Wolchow, wo neben Aluminium 
noch Soda, Pottasche und Zement erzeugt w erden (s. a. 
S. 683 u. 730). Die Leistungsfähigkeit der Tonerdeanlage 
soll von 30 000 auf etwa 33 000 t erhöht werden. Bei 
Umstellung der V erarbeitung von Bauxit auf Nephelin 
würde die Leistungsfähigkeit der übrigen Tonerdefabri- 
ken ebenfalls vergrößert werden können, und zwar die 
der Fabrik in Tichwin von 50 000 auf etwa 65 000 t und 
die der Fabrik am Dnjepr von 60 000 auf etwa 90 000 t.

Einen w eiteren Aluminiumrohstöff stellen die Alu- 
nite dar, die insbesondere bei Saglik in Transkaukasien 
Vorkommen, Die chemische Analyse wird folgender
maßen angegeben: 20—21% Aluminiumoxyd, 4—5%
Eisenoxyd, 41—42% Kieselsäure, 4—5% Natrium- und 
Kaliumoxyd, 22—23% Schwefeltrioxyd, 6—7% W asser. 
Das Vorkommen von Saglik soll mehr als 100 Mill. t  Erz 
enthalten, das im Tagebau gewonnen w erden kann. 
Neben Tonerde und Aluminium will man aus Alunit noch 
Ammoniumsulfat und andere P rodukte gewinnen. Die 
Verarbeitung soll in Ssumgait bei Baku erfolgen. Die 
jährliche Tonerdeproduktion soll hier 50 000 t betragen. 
Die W eiterverarbeitung auf Aluminium wird dann von 
einem in Armenien zu errichtenden W erk vorgenommen 
werden.

Neben den genannten Ausgangsmaterialien gibt cs 
noch andere Tonerderohstoffe, deren Einsatz zur E r
zeugung von Aluminium und Aluminiumlegierungen von 
Fachkreisen vorgeschlagen wird. So berich tet z, B. die 
M oskauer „Industrija“ über Kyanitvorkom men im zen
tralen Teil der Kola-Halbinsel in den Tundren von 
Kejwy. Die Leningrader geologische Verwaltung habe 
im laufenden Jah r mit den Aufschlußarbeiten begonnen. 
Gleichzeitig w erden in Leningrad Versuchsschmelzungen 
auf Aluminium-Silicium-Legierungen durchgeführt und 
die keram ischen Eigenschaften des Erzes und der Kon
zentrate  erforscht. Die Versuche sollen ergeben haben, 
daß die Kyanite von Kejwy als hochwertiges Ausgangs
m aterial für die Industrie der feuerfesten M aterialien 
und die Aluminiumindustrie verw andt w erden können. 
Die in den le tzten  Jah ren  durchgeführten A rbeiten 
hätten  erwiesen, daß die Ansicht, die Sowjet-Union sei 
arm an hochwertigen tonerdehaltigen Rohstoffen, irrig 
ist, In Kasachstan seien reiche A ndalusite gefunden 
worden, die nicht angereichert zu w erden brauchten, 
ferner im Ural und in Karelien ärm ere 6—8%ige Erze. 
U eber die Kyanitvorkom men auf Kola w ird w eiter noch 
ausgeführt, daß die V orräte praktisch unbegrenzt seien 
und daß die Sowjet-Union in dieser Hinsicht einen der 
ersten P lätze in der W elt einnimmt. Die Menge d er in 
den K yaniten enthaltenen schädlichen Beimengungen — 
Eisen und A lkalien — sei sehr gering, w ährend W asser 
in der m olekularen S truktur des w ertvollen Minerals 
überhaupt nicht vorhanden sei. Erwogen w erde die Frage 
der Errichtung eines Kombinats zur Ausbeutung der 
Kyanitvorkommen. (5768)

Wirtschaft.
b ei einem  V erlust der französischen  und englischen  
M ärkte nur für einen  k lein eren  T eil se iner W aren 
ausfuhr n eu e M ärkte suchen muß.

D er K riegsausbruch h at in Sch w eden  d ie P e 
riode langsam  steigen d er H ochkonjunktur abgebro
chen. D er Beschäftigungsgrad in Industrie, B au 
gew erb e und Landw irtschaft n äherte sich w ied er  
dem  R ekordstand  von  1937. E ine A rb eitslosigk eit  
bestand  praktisch  n icht m ehr. D ie  K reditm ärkte  
w aren durch ein  die N achfrage übersteigendes  
K apitalangebot und außerordentlich  n iedrige Zins
sä tze  gek en n zeich net. In den ersten  acht M onaten  
d. J . h atten  sow oh l d ie A u s- als auch die Einfuhr 
n eu e R ek ord e erreicht,

D er eu rop äische K onflikt hat naturgem äß eine  
R eih e störender Erscheinungen im W irtschafts
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leben  zur F o lge gehabt. D ie Schiffahrt von und 
nach dem  A usland  war ze itw eilig  em pfindlichen  
Stockungen  unterw orfen. O bw ohl die R egierung  
schon m onatelang vorher um fangreiche S icherungs
käufe getä tig t h atte, sind in der W arenverteilung  
des L andes in v ie len  A rtik eln  Störungen e in getre
ten, da die B evölkerung Anfang Septem ber aus 
einer g ew issen  Ham sterstimm urig heraus W aren  
aller A rt aufkaufte.. D ie dadurch entstandenen  S tö 
ru n gen  erfuhren ein e w eite re  V erschärfung, als die 
Regierung drastische Einschränkungen im V er
brauch von  M otortreibstoffen  vornahm , w as sow ohl 
den O rts- als auch den Fernverkehr hart getroffen  
hat.

Die Schiffahrt hat begonnen, sich den Kriegsver
hältnissen anzupassen, wobei es infolge der Erhöhung 
der M annschaftsheuern, Brennstoffkosten, Kriegsver- 
sicherungen usw. zu einer kräftigen Steigerung der 
Frachten gekommen ist. Ferner kommen verlängerte 
Transportzeiten sowie Knappheit an Frachtraum  hinzu: 
Die Regierung hat aber bisher von ihrer Vollmacht, 
Höchstpreise festzulegen, noch keinen Gebrauch ge
macht. Der Finanzm inister gab bekannt, daß Eingriffe 
von seiten des S taates nur dann erfolgen würden, wenn 
es aus sozialen G esichtspunkten geboten sei. Zu solchen 
staatlichen Eingriffen ist es bisher gekommen bei der 
Bewilligung einer Einfuhrsubvention zum Ausgleich der 
Kohlenpreise, bei Erteilung von Staatsgarantien für die 
Deckung von Kostenerhöhungen in der Holzindustrie 
und schließlich durch eine staatliche Uebernahme der 
Kriegsrisikoprämien bei bestimm ten Einfuhrgütern. Fast 
alle Einfuhrwarenpreise haben seit Septem ber erheblich 
angezogen, w ährend einheimische Lebensm ittel und an
dere Inlandsartikel ziemlich stabil geblieben sind.

Da die zukünftige Entwicklung der schwedischen 
W irtschaft w eitgehend vom Außenhandel abhängt, ist 
die schwedische Regierung gegenwärtig bemüht, mit 
ihren beiden wichtigsten Handelspartnern, nämlich 
Deutschland und Großbritannien, zu neuen W irtschafts
vereinbarungen zu kommen. Schweden liegt es beson
ders daran, daß seine Versorgung mit Roh- und Hilfs
stoffen sichergestellt und durch die kriegführenden 
S taaten nicht behindert wird. Es ist also noch völlig 
ungewiß, in w elcher Richtung und in welchem Umfange 
sich der schwedische Außenhandel in der nächsten Zeit 
bewegen wird. U nklar ist z. B. noch die Frage, ob dank 
den englischen Blockademaßnahmen die Zufuhr einzelner 
lebenswichtiger W arengattungen ganz aufhören wird, ob 
der Außenhandel mit beiden kriegführenden Seiten auf
rechterhalten w erden kann oder ob sich der W arenaus
tausch mit den m itteleuropäischen S taaten  bei gleich
zeitigem Rückgang des Handels mit dem W esten ver
stärken wird. Die Außenhandelsziffern des ersten 
Kriegsmonats geben auf diese F rage noch keine A n t
wort; sie spiegeln nur die Abwicklung von Geschäften 
wider, die schon vor Ausbruch des Krieges abgeschlossen 
wurden.

Zum Aufbau einer staatlichen Kriegswirtschaft, wie 
dies in vielen anderen Ländern der Fall ist, ist es in 
Schweden bisher noch nicht gekommen. Man kann viel
mehr von einer Periode der Stagnation sprechen, in der 
sowohl die W irtschaftskreise als auch die Regierung 
sich darüber k lar zu w erden versuchen, ob eine Neu
organisierung der W irtschaft unvermeidlich ist. Immer
hin sind schon verschiedene Maßnahmen von kriegsw irt
schaftlicher Bedeutung getroffen worden. So wurde im 
Oktober das Volksversorgungsdepartem ent errichtet, das 
vor einigen Tagen aufgelöst und durch die Staatliche 
Lebensmittelkommission und die Staatliche Industrie
kommission erse tz t worden ist. Die Lebensm ittelkom 
mission hat die Lebens- und Futterm ittelversorgung des 
Landes zu lenken, w ährend die Industriekommission die 
Versorgung des Landes mit Rohstoffen, Halbfabrikaten 
und Fertigw aren für industrielle Zwecke übernommen 
hat.

Industriestatistik.
D ie Hochkonjunktur, in der sich  S chw eden  zu 

Beginn des K rieges befand, w urde hauptsächlich  
▼on einem  lebhaften  A ußenhandel und einem  hohen

B eschäftigungsstand der Industrie getragen. D ie  
Industrieerzeugung, deren K ennziffer im A ugust
1938 bei 114 (1 9 3 5 =  100) lag, stieg  im laufenden  
Jahr von 118 im Januar bis auf 127 im A ugust, w o 
mit der bisherige R ekordstand vom  N ovem ber 1937 
(124) sogar überschritten  w erden konnte. Ende 
A ugust w aren, ab gesehen  von  einigen A usfuhr
industrien, die A uftragsbestände fast durchweg un
gew öhnlich  hoch, so daß noch auf ein ige M onate 
hinaus die vo lle  A usnutzung der L eistungsfähigkeit  
der Fabriken  gew äh rle istet war. B esonders h ervor
zuheben sind in d ieser B eziehung der M asch inen
bau, die S tahl- und E isenindustrie, d ie T ex til-  und 
die L ebensm ittelindustrie. D ie en tsch eid en d e Frage  
der Zukunft ist jetzt, ob es gelingt, d ie erforder
lichen R ohstoffe und H ilfsm aterialien  heranzu
bekom m en. D ie A ussich ten  hierfür w erden  se it  
einigen W ochen  als zu friedenstellend  beurteilt, da 
M öglichkeiten  auf zusätzliche L ieferungen aus 
D eutschland vorhanden sind.

Im vergangenen  Jahr war die industrielle E n t
w icklung etw as schw ächer als im Rekordjahr 1937, 
aber doch b edeutend  stärker als im Jahre 1936.

Eine rückläufige Tendenz herrschte in den drei 
ersten Quartalen, während sich Ende des Jah res eine 
günstigere Entwicklung bem erkbar machte. Die G eneral
kennziffer des Industrieverbandes (1935 =  100) stellte 
sich 1938 auf 117 gegen 120 1937 und 108 1936. H aupt
sächlich wurden die holzveredelnden Industrien von den 
Produktionseinschränkungen betroffen, aber auch die 
Kennziffer der Eisen- und Stahlindustrie ist erheblich 
gesunken. Für die Holzindustrie w ar die Kennziffer im 
Jahre 1938 92 (1937: 112; 1936: 98), für die Cellulose- und 
Papierindustrie 103 (118 bzw. 107) und für die Eisen- 
und Stahlindustrie 112 (122 bzw, 107), In den V er
brauchswarenindustrien haben sich die Kennziffern nicht 
einheitlich entwickelt, die der Lebensm ittelindustrie 
weist eine weitere Steigerung auf 114 (109 bzw. 104) 
auf, während die der Textilindustrie auf 107 (112 bzw. 
108) abgenommen hat.

Chemieerzeugung,
In der chem ischen Industrie sind Steigerungen  

bei Superphosphat, Sprengstoffen, Calcium carbid, 
A rzneim itteln , S icherheitszündhölzern, Z ellw olle  so 
w ie  A uto- und M otorradgum mi festzu stellen . An  
anderen Zündhölzern und G um m ischuhw erk w urde  
dagegen w en iger h ergestellt als 1937. A uch die 
elek troch em ische Industrie scheint ziem lich  durch
w eg gut b eschäftigt gew esen  zu sein. D asse lb e gilt 
für d ie H erstellung von  F errolegierungen, Für nach 
steh en de E rzeugnisse liegen  b ere its vorläufige P ro
duktionsangaben vor, w obei aber zu bem erken ist, 
daß in einigen Fällen  nicht a lle B etr ieb e erfaßt 
sind (in t, sow eit nicht anders angegeben):

Gefcaml- Erzeugung der
erzeugung erfaßten  B etriebe

1937 1937 1938
6 208 6 208 5 000

A ctznatron , flüssig1) ......................... 10 174 10 174 10 870
A etzkali, fe s t1) ............................................. 683 683 640
A ctzkali, flüssig1) 979 979 1 080
K a l iu m c h lo ra t ................................................. 6 113 6 113 6 150
Chlor, flüssig und in G a s f o r m .................
Chlorkalk, fest2) .........................................

10 048 10 048 10 010
57 57 140

C hlorkalk, flüssig2) ..................................... 3 924 3 924 3 010
33 914 33 944 37 060

A c e ty l e n g a s ..................................................... 1 127 1 127 1 170
Kohlensäure, fest (Trockeneis) . . . . I 650 1 650 1 520
Kohlensäure, f l ü s s i g ..................................... 1 677 1 677 1 770
S a u e r s to f f ......................................................... 4 195 4 195 4 160
Ferrolegierungen ......................................... 45 272 45 272 45 670
A rzneim ittel .........................(1000 Kr.) 8 736 8 330 9 600
C elluloselacke, farblose ......................... 1 415 1 370 1 650
C elluloselackfarbcn ..................................... 497 497 630
D ruckerschw ärze ......................................... 1 115 1 115 1 140
A ndere D ruckfarben ................................. 385 385 400
Leinöl, roh (zum V e r k a u f ) ..................... 7 521 7 521 7 150
Leinöl, g e k o c h t ............................................. 8 277 8 277 9 030
Superphosphat ............................................. 241 297 241 297 260 390
N obelpulver (Ballistit) ............................. 730 730 900
N itro c e llu lo s e p u lv e r ..................................... 967 967 1 050
Dynamit und andere Sprengstoffe, mehr 

als 10% N itroglycerin enthaltend . . 4 845 4 845 5 410
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G esam t- Erzeugung der
erzeugung erfaßten  B etriebe

1937 1937 1938
Sicherheitszündhölzer ................................. 17 519 17 519 18 260
A ndere  Z ü n d h ö l z e r .....................................  2 945 2 945 2 120
Zellwolle .........................................................  387 387 650
K unstseidegarn .............................................  805 805 780
Garn aus Zellw olle u. K unstseidcabfall 1 302 1 302 1 400
Erzeugnisse aus P h e n o lh a r z ....................  1 386 1 360 1 560
A cetatfo lien  .................................................  49 49 55
Viscosefolien .................................................  213 213 205
Linoleum (einschließl, Linoleumersatz)

(1000 qm) 4 824 4 824 4 840
Kerzen .............................................................  1 744 1 744 1 870
Schm ierseife .................................................  31 553 27 850 29 050
T o i le t t e s e i f e .....................................................  5 499 4 060 3 910
W aschpulver .................................................  10 873 10 170 11 030
Galoschen, Kautschukschuhzeug u. ä.

(1000 Paar) 7 668 7 668 6 870
A uto- und M o to r ra d g u m m i..................... 1 609 1 609 2 130
F a h r r a d g u m m i.................................................  I 832 1 832 1 790
Benzin .................................................................. 13 203 13 203 14 961
Photogen .........................................................  1 629 1 629 2 141
Petroleum pech .............................................  24 437 24 437 21 829
M otor- und H e i z ö l e .....................................  31 368 31 368 25 066
Dachpappe, hergeste llt außerhalb der 

P a p p e f a b r ik e n .............................................  26 32S 26 328 21 330

*) Als 100%ig berechnet.
2) Auf einen G ehalt von 100% w irksam en Chlors berechnet.

Außenhandel.
D ie günstige Entw icklung, die der schw ed ische  

A ußenhandel se it einer R eihe von Jahren aufzu
w eisen  hatte und die 1937 ihren H öchststand er
reichte, ist im le tzten  Jahr unterbrochen w orden. 
Der G esam tw ert des A ußenhandels ging um 5% 
zurück; die Ausfuhr w urde von dem R ückgang am 
stärksten  betroffen  und sank um über 8%, während  
die Einfuhrabnahm e nur 2,6% betrug. D er Einfuhr
überschuß stieg  in folgedessen  von 123 auf 229 
Mill. Kr.

D ie Einfuhr erreichte einen W ert von 2068 
gegen 2123 M ill, Kr. 1937, die Ausfuhr verringerte 
sich in der gleich en  Zeit von 2000 auf 1839 M ill. Kr. 
In den ersten  sech s M onaten des laufenden Jahres 
hat der A ußenhandel, hauptsächlich infolge der in 
A nbetracht der unsicheren politisch en  Lage g e 
tätigten Sicherungskäufe, eine beach tliche Belebung  
erfahren. D ie  Einfuhr b elie f sich  in diesem  Z eit
raum wertm äßig auf 1138 gegen nur 969 M ill. Kr. 
in der g leichen  Zeit des Vorjahres. D ie A usfuhr er
höhte sich  in dieser Zeit von  878 auf 908 M ill. Kr.

Unter den Lieferländern stand' Deutschland im letz
ten Jahr mit einem Anteil von 21,4% an erster Stelle 
vor den Vereinigten Staaten mit 16,3% und Großbritan
nien mit 12,2%; Frankreichs Anteil betrug nur 3%, Der 
wichtigste Abnehmer schwedischer Waren ist von jeher 
Großbritannien; sein Anteil hat sich im letzten Jahr aut 
23,2% (i. V. 22,6%) erhöht. Auch der Anteil Deutsch
lands, des zweitwichtigsten Abnehmers, hat von 15,4 auf 
17,9% beachtlich zugenommen. Die Verteilung des 
Außenhandels auf die einzelnen Liefer- und Bezugs
länder ist aus nachfolgender Tabelle zu ersehen (Anteile 
in % der gesamten Ein- bzw. Ausfuhr):

Einfuhr Ausfuhr
1937 1938 1937 193S

Deutschland .............................................  20,4 21,4 15,4 17,9
Tschecho-SIow akei .............................  2,5 2,2 1,8 2
Polen und D a n z i g ................................. 3,9 3,5 2 2,1
G roßbritannien ..................................... 13,3 12,2 22,6 23,2
Dänemark .................................................  3,3 3,3 4 4,7
Norwegen .................................................  3,3 3,4 7,1 6,7
Frankreich .............................................  3 3 4,6 3,2
Niederlande ............................................. 3.5 4 2,9 3,5
Belgien .....................................................  4 3,4 3,6 3
V ereinigte S taaten  ............................. 14,1 16,3 11 9

Bei der Einfuhr ist eine weitere Verschiebung zu
gunsten der außereuropäischen Länder eingetreten. In 
Europa hergestellte Waren umfaßten nur noch 65% der 
Einfuhr gegen 67% im Jahre 1937, Bei der Ausfuhr 
machte sich eine entgegengesetzte Tendenz geltend; 
Europas Anteil stieg bedeutend von 75 auf 78%. Zu den 
wichtigsten Einfuhrwaren Schwedens gehören Mais, 
Hafer, Weizen, Kaffee, Zucker, Baumwolle, Häute, Mi
neralöle, Steinkohlen, Koks, Roheisen, Kupfer und Auto
mobile. An der Spitze der wichtigsten Ausfuhrgüter 
stehen die Erzeugnisse der Holzwirtschaft, die 1938

36%, sowie unedle M etalle und Mineralien, die 31% 
der Gesamtausfuhr ausmachten. Auf diese beiden W a
rengruppen allein entfielen also im letzten Ja h r über 
67% der gesamten Ausfuhr. Bei einem Vergleich mit 
den Vorjahresergebnissen zeigt sich bei der ersten 
Gruppe ein sta rker Rückschlag. Mengenmäßig verrin
gerte sich die Ausfuhr von Erzeugnissen der Holzwirt
schaft um 16%, wertmäßig sogar um 24%, So verrin
gerte sich die Ausfuhr von Holzmasse von 651 900 t auf 
565 000 t, von gebleichter Sulfitcellulose von 393 000 auf 
307 000 t, von ungebleichter Sulfitcellulose von 957 000 
auf 725 500 t, von ungebleichter Sulfatcellulose von 
848 200 auf 603 500 t.

Außenhandel m it Chem ieerzeugnissen.
D ie C h em iee in fu h r h a t  sich  im  v erg a n g en en  

J a h r  m it 120,4 M ill. JM  n u r  u n w ese n tlich  v e rä n d e r t  
(i. V. 120,2 M ill. J M ). In fo lge d e r  rü ck läu fig en  
W a re n e in fu h r  h a t sich  ih r A n te il am  g esam ten  Im 
p o r t von  8,9 auf 9,2% erh ö h t. D ie C h em ieau sfu h r 
h a t an  d e r S ch rum pfung  des E x p o rts  te ilgenom m en, 
doch  is t ih r  A n te il an  d e r  g esam ten  W a re n a u s fu h r  
m it 4,7% s ta b il geb lieben .

(W erte in Mill. W )  i ? 37 . -1?3? *’ 3 7 .Lhem ieeinfuhr Chem ieausfuhr
Schw erchem ikalien .......... 28,3 29,55'\ ,, ,n „ ,.
H olzverkohlungsprodukto ................  0,81 1 /  '
Ferro legierungen .................................  3 2,68 19,82 17,73
S tickstoffdüngcm ittel ........................ 10,86 12,89 0,05 0,05
P h o s p h o rd ü n g e m itte l ............................  1,61 0,95 0,31 0,54
T eerfarben  ............................................  9,27 9,03 0,07 0,05
M ineralfarben, F a r b w a r e n ................ 9,39 9,04 0,65 0,65
Firnisse, Lacke, K i t t e ........................  2,58 2,82 0,39 0,40
Sprengstoffe, Ziindwarcn ................ 1,03 0,97 16,81 17,74
A r z n e im i t t e l ............................................  4,57 5,54 0,55 0,57
A ether, Oe!e, künstl. Riechstoffe . 1,90 2,06 0,39 0,33
K ö rp e rp f lc g e m itte l ................................  1,12 1,23 0,18 0,17
Leim und G elatine ............................  1,09 1,13 0,35 0,27
G erbstoffextrak to  ................................  2,75 1,72 1,73 1,46
K unstseido ............................................  8,30 6,92 0,20 0,14
K a u ts c h u k w a re n ....................................  10,12 9,92 3,35 3,20
Plastischo M a s s e n ................................  '3 ,34 3,58 0,18 0,18
Sonstige Kunststoffe . ........................  4,57 3,62 0,71 0,59
Photochem ische Erzeugnisse . . . .  3,68 4,13 0,03 0,03
Putz-, P o lier- und Reinigungsm ittel . 1,74 1,94 0,25 0,28
Seifen und W a s c h m i t te l ....................  0,18 0,20 0,13 0,09
W achs- und S te a r in w a r e n ................ 4,45 3,60 0,84 0,85
Erdöl- und Teerprodukte*) . . . .  3,71 4,21 0,40 0,40
Sonstige chem ische E rzeugnisse 1,83 1,64 0,43 0,13
Insgesam t .................................................  120,2 120,4 59,2 54,6

') Ohne K raft- und Schm ierstoffe.

U nter den Ursprungsländern der Chemieeinfuhr 
stand im letzten Ja h r Deutschland wie bisher an erster 
Stelle. Sein Anteil erhöhte sich von 32,4 auf 33,2%. 
Großbritanniens Anteil hat sich von 13,5 auf 12% ver
ringert, w ährend die Vereinigten Staaten, die ihre Lie
ferungen von Jah r zu Ja h r erhöhen konnten, ihren An
teil von 9,3 auf 10,8% w eiter verbessert' haben. Unter 
den sonstigen Lieferländern sind noch hervorzuheben: 
Belgien mit einem Anteil von 6,8 (i. V. 7,6) %, die 
N iederlande mit 5,5 (5,3) %, Frankreich mit 4 (3,7) % 
und die Schweiz mit 4,3 (3,8) %.

Im ersten Halbjahr 1939 hat sich die Chemieeinfuhr 
infolge der Vorratskäufe beachtlich erhöht. Der Einfuhr
w ert für chemische Erzeugnisse (nach der in Schweden 
üblichen Abgrenzung) stieg auf 91,5 (72) Mill. Kr. An 
Kautschuk, G uttapercha und Balata sowie Erzeugnissen 
daraus wurden im ersten Halbjahr für 18,3 (11,1) Mill. Kr. 
eingeführt. U nter den W aren, deren Einfuhr im laufen
den Jah r besonders stark  zugenommen hat, befinden sich
u. a. Phenol, Schwefel, Aetzkali und" Aetznatron, Am
monsulfat, Kaliumchlorid, Soda, Anilinfarben, weiße 
Körperfarben, Lacke, Kalksalpeter, Natronsalpeter, Sei
fen und Putzm ittel (vgl. S. 925).

Der wichtigste Abnehmer schwedischer Chemie
erzeugnisse ist England, dessen Anteil sich allerdings 
seit Jahren  unaufhörlich verringert hat. Er erreichte
1937 nur noch 18,5% gegen 34,2% im Jahre 1930. Der 
zweitwichtigste Abnehmer w ar 1937 die ehemalige 
Tschecho-SIowakei mit einem Anteil von 10,2%, es folg
ten Deutschland mit 9%, China mit 5,7%, Norwegen mit 
4,7%, Finnland mit 4,5% und Argentinien mit 4%. Im 
ersten Halbjahr 1939 erreichte die Chemieausfuhr — 
nach der schwedischen Abgrenzung — einen W ert von
29,8 (i. V. 24,2) Mill. Kr. (6450
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HANDELSPOLITISCHE RUNDSCHAU.
In la n d .

Ermäßigung von Kautschukzöllen.
Durch eine Verordnung des Reichsfinanzministers 

vom 22. 11. 1939 werden mit Wirkung vom 15. 11. die 
Zölle der Zolltarifposition 98 Abs. 1 und 2 ermäßigt. Sie 
lauten jetzt folgendermaßen:

Zoll in 0 1 )1  je dz
Pos. W arenbezeichnung bisher neu
98 Kautschuk, G uttapercha und B alata, roh oder

gereinigt .............................................................................. 170 MO
K autschukm ilch
(mit einem  G ehalt an Trockenstoff): •

von 46% oder d a r u n t e r ...........................................  64 53
von m ehr als 46% bis 6 6 % ...............................  97 80
von m ehr als 66% bis 8 1 % ...............................  121 100

(6466)
Einführung zoll- und steuerrechtlicher Vorschriften 
in den eingegliederten Ostgebieten.

Laut Verordnung des Reichsfinanz- und des Reichs
innenministers vom 18. 11. 1939 treten  u, a. folgende 
steuerrechtliche Vorschriften, soweit sie nicht bereits
eingeführt worden sind, am 20. 11. 1939 in den eingeglie
derten Ostgebieten in Kraft:

Zollgesetz vom 20. 3. 1939 („R eichsgesetzb l.“ I S. 529), T ab ak 
s teuergesetz in der Fassung vom 4. 4. 1939 („R eichsgese tzb l.'' I 
S. 721), Salzsteucrgesetz  in der Fassung vom 23. 12. 1938 („Reichs- 
<£esctzbl.“  I S. 1969), Süßstoffgesetz vom 1. 2. 1939 (,,R eichsgcsetzbl.“ I 
S. 111), M ineralö lsteuergesetz  in der Fassung vom 22. 3. 1939 
(„R eichsgesetzb l."  I S. 566) m it den durch die V erordnung vom 
5. 9. 1939 („R eichsgesetzb l.“  I S. 1687) e ingetre tenen  A enderungen, 
F e tts teuerverordnung  in der Fassung vom 24. 2. 1939 („R eichs
gesetzb l."  I S. 387), U m satzsteuergesctz vom 16. 10. 1934 („R eichs
gesetzb l.”  I S. 942), Bestimmungen, die zur Durchführung der ge
nannten G esetze  und Verordnungen ergangen sind, Verordnung über 
den Bezug von K raftsp iritus vom 12. 4. 1939 („R eichsgesetzbl."  I
S. 802) m it den durch  d ie V erordnungen vom 27. 6. 1939 (,,R eichs
g e s e t z b l . I  S. 1060) und vom 19. 9. 1939 (,,R cichsgcsetzbl.‘‘ I 
o. 1852) e ingetre tenen  A enderungen. (6445)

N iederlande. A u s lan d .

Handelsabkommen mit Italien und El Salvador, Am
30. 10. d. J. ist zwischen den Niederlanden und Italien 
ein Abkommen zur Regelung des Handels mit A rznei
mitteln unterzeichnet worden. Zwischen den N ieder
landen und^ El Salvador ist am 22. 9. ein Handels- und 
Schiffahrtsvertrag abgeschlossen worden, der am Tage 
der Unterzeichnung vorläufig in Kraft gesetzt worden ist, 
_ _  , (6511)D änem ark.

Zugelassene Arzneimittel. Laut ,.Archiv for Phar- 
maci og Chemi“ sind folgende Spezialitäten von der 
Gesundheitsverwaltung zum V erkehr zugelassen worden: 

Cholecysmon (Ampullen, P illen), Sächsisches Serum w erk; Cortcnil 
(Ampullen), B ayer; C ortiron  (Ampullen), Schering; Em bran (Ampullen, 
Flaschen), Sächsisches Serum w erk; Idogastrin (T abletten), Ferro.s-an; 
Mucin com positum  O rthana (Pulver), O rthana; Pro lu ton  C (Dragees), 
Schering; Pylorin  comp. MCO (Pulver), M edicinalco; Difhydan 
(Tabletten), Lovens kem iska F ab rik ; Dolantin (Ampullen, Tabletten), 
Bayer; E panutin  (G elatinekapseln), Parke, Davis & Co.; Fenan- 
toinnatrium  IDO (T abletten), Ferrosan; M arphaside (Ampullen), Parke, 
Davis & Co.; Pard inon (T abletten), Bayer; Prom inai N atrium  D raaber 
(Tröpfchen). B ayer; Prom inai Natrium  D raaber (Tröpfchen), M erck; 
Septuron (T abletten), F errosan ; Heßlan Salve (Tuben), P . N ordstrom s 
Fabriker; V alerecen  IDO (Flaschen), F errosan . (6420)

S ch w e d en .
B eantragte Zolltarifänderung. Der Zolltarifrevisions

ausschuß hat die Auswirkung der W ertzölle auf das Zoll
aufkommen untersucht und festgestellt, daß im Jahre
1938 etwa 25% des gesamten Zollaufkommens aus W ert
zöllen stammten. Aus staatsfinanziellen Gründen wäre 
damit zu rechnen, daß den W ertzöllen in Zukunft noch 
größere Bedeutung zukommen würde. Der Ausschuß hat 
daher beantragt, daß in den Zolltarif eine Bestimmung 
aufgenommen wird, derzufolge zur Berechnung der W ert
zölle in bestim m ten Fällen der inländische Verkaufspreis 
als Grundlage angenommen werden soll, und zwar dann, 
wenn anzunehmen sei, daß der angegebene W arenw ert 
geringer ist als der tatsächliche W ert der Ware. Von 
dem Inlandswert sollen in derartigen Fällen der Zoll, ein 
angemessener Handelsgewinn und die" Verkaufskosten 
abgesetzt werden. (<>432')
Norw egen.

Aufgehobene ZolHrciheit. Mit Wirkung vom 27. 10.
1939 wurde die bis auf weiteres erteilte Erlaubnis zur

zollfreien Einfuhr des Konservierungs- und Desinfek
tionsmittel „G rotan" aufgehoben. (6463)

Zolltarifentscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genannten Zolltarifstellen abzufertigen (zu 
den in Klammern angegebenen Zollsätzen tre ten  noch 
ein Zuschlag von 50% und ein Goldzuschlag von 20%):

„C arbo!i* '-Papicr, in der M asse durchgefärb tes und auf e iner 
Seite m it W achs überzogenes P ap ier, zur V erw endung als K orrektur- 
papier für Zeitungen sowie als D urchschlagpapier und in Rollen 
auch in F ernschreibeapparaten : nach „ P ap ie r usw. 14. b .“ (0,08 Kr. 
je kg); bei der E infuhr w ar V erzollung nach „ P ap ie r usw. 14. a .‘‘ 
(0,25 Kr. je kg) erfolgt. — „ O p tre x “ -A ugenw asser, w asserk lare , w ohl
riechende F lüssigkeit, ein P räp a ra t von der H am am clistype und ge
ringe M engen Spiritus, gelöst in W asser, en thaltend : nach „B ran n t
w ein usw. 7 ." (3,25 Kr. je kg); für d ie W are, die als pharm azeutische 
Spezialitä t reg is trie rt ist, w ird die U m satzsteuer von 6% erhoben.

(6462)
Umsatzsteuerentscheidung. Das Finanz- und Zoll

departem ent hat entschieden, daß Sockelkittlösung als 
Rohstoff oder Halbfabrikat bei der Herstellung von 
Lampen anzuschen ist und infolgedessen von den be tre f
fenden H erstellern für den Eigenverbrauch um satzsteuer
frei eingeführt -yverden kann. ( 6 4 G 1 )

Ungarn.
Handelsabkommen mit der Slowakei. Auf Grund des 

neuen Handelsabkommens (vgl. S. 971) wird Ungarn nach 
der Slowakei auch Oelsaaten, Magnesit, Wolframspiralen, 
Arzneim ittel und verschiedene andere chemische E r
zeugnisse liefern. ( G 4 7 0 )

Litauen .
Zolltarifänderungen. Mit W irkung vom 3. 11. d. J. 

ist der Einfuhrzolltarif wie folgt geändert worden:
Zoll in Lit

Pos. W arenbezeichnung je kg
24.6 N ährpulver und D iä tp räpara te , mit und ohne Zucker,

n. b . g.................................................................................................... 2
43,2 Knochenleim  und andere  n icht besonders genannte

tierische L e im s to f f e ......................................................... .... 1,25
43,4 V erschiedene Pflanzenleim e und alle anderen unter

1 und 2 nicht besonders genannten Leimstoffe . . . .  1,50
43.6 Leim aller Sorten in Packungen bis zu 250 g ................... 3
81.1 A nthracen .........................................................................................  0,10
81.2 Naphthalin, Carbolineum , Phenol, K resol, Benzol:

a) G ereinigt .............................................................................. 0,45
b) Ungereinigt ..................................... ... .................................0,10

89.2 Kalium chlorid und Kalium sulfat:
a) Ungereinigt ......................................................................... zollfrei
b) G e r e in ig t .................................................................................. 0,02

90.2 Dr. Sandows künstliche Salze ............................b rutto  1
91.1 a) U ngereinigter Schwefel ................................................. zollfrei

b) G ereinigter S c h w e f e l .........................................................  0,10
91.2 Schw efeltetrachlorid , Tetrachlorkohlenstoff u. Schw efel

kohlenstoff ......................................................................... b ru tto  0,10
92 N atürliche Antim onsulfide und -oxyde . . . .  b ru tto  0,05
96.1 Schw erspat und W itherit, natürlich:

a) In Stücken ..........................................................................zollfrei
b) Gemahlen .............................................................................. 0,05

96.2 Chemisches Barium sulfat, gereinigt und ungereinigt . . 0,50
103.1 C hilesalpeter:

a) Ungereinigt ..........................................................................zollfrei
b) G ereinigt ............................................................. b ru tto  0,05

103.2 K alisalpeter, gereinigt und u n g e r e i n i g t ............................ 0,05
104.2 M agnesium chlorat, Z inkchlorat, M agnesium sulfat, ge

reinigt oder u n g e r e i n i g t .............................................................  0,02
104.3 M ischungen von flüssigen S ilicaten  zur Verwendung

in der Z e m e n t in d u s t r i e ............................................. b rutto  0,15
104.4 P räpara te  zur H olzkonservierung mit m ineralischen und

organischen Zusätzen ................................................. b ru tto  0,10
105.1 Pottasche, Soda, N atrium sulfat und -bisulfat, W asser

glas, fest oder flüssig, alles gereinigt oder nicht . . . 0,02
105.5 «Natriumphosphat und -pyrophosphat:

a) G e r e i n i g t ............................. . ............................. b ru tto  0,50
b) U ngereinigt ......................................................... b ru tto  0,15

108.1 Schwefel- und Salzsäure:
a) U ngereinigt .......................................................................... zollfrei
b) G erein ig t ..............................................................b ru tto  0,10

108.2 Phosphorsäure, A m eisensäure und Form aldehyd, b ru tto  0,15
103.3 W ein-, Benzoe-, Salicyl-, C itronen-, Pyrogallus-, G allus

säure, gereinigt, oder n i c h t .....................................................  1
108.4 G erbsäure:

a) Ungereinigt ..........................................................................zollfrei
b) G ereinigt ..............................................................................  1,20

Anm erkung zu Pos. 10S: F ü r die in d ieser Pos. un ter 1,
2, 3 und 4 aufgeführten Salze m it anorganischen Basen, 
mit Ausnahm e der besonders genannten, w ird d e r Zoll 
in der gleichen Höhe erhoben w ie für die genannten 
Säuren.

112,2?. Brom, Brom- und K upferverbindungen, C hloräthyl,
N itrobenzol. N itronaphthalin , N aohthylam in, D im ethyl
anilin, D iäthylanilin  und deren  V erbindungen; V erbin
dungen der arom atischen Reihe, B enzidin, Tolidin, 
Paran itroan ilin  und -dessen Salze, M ethanol und nicht 
besonders genannte K etone und A lkohole . . . b ru tto  1

112,2d P y r id in b a s e n .....................................................................b ru tto  0,45
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Zoll in Lit
Pos. W arenbezeichnung je kg

112,9 N icht besonders genannte chem ische und pharm a
zeutische ’Erzeugnisse:

a) In Packungen von über 1 k g .....................b ru tto  1
b) In  Packungen bis zu 1 k g .........................b ru tto  3

119,4 F ruch tessenzen  ohne S p r i t ................................... b ru tto  6
124.2 G erbstoffe, zerk le inert, und deren  E x t r a k t e .....................zollfrei
135 A lizarin , A lizarin lack  und organische F arben  jeder A rt,

syn thetische Pigm ente, deren  Basen und L euko
verbindungen; Pigm entm ischungen m it anorganischen 
Basen und Salzen, versch iedene A nilin- und Schw efel
farben  ..................................................................................................  4

180.2 A bfälle von künstlicher Seide und künstliche Spinn
fasern, ungekäm mt:

aj Ungefärbt ..............................................................................  1
b) G efärbt ..................................................................................  1,50

150.3 A bfälle von künstlicher Seide und künstliche Spinn
fasern, gekäm mt:

a) Ungefärbt ..............................................................................  1,50
b] G efärbt ..................................................................................  2

. . .  .  (6518)A lban ien .
Abfertigung deutscher Waren. In einer Auskunft des 

italienischen Finanzministeriums über die Einfuhrzoll
behandlung deutscher W aren in Albanien (vgl. S. 972) 
heißt es: Die Einfuhr deutscher W aren in Albanien
unterliegt -weiterhin der gleichen Regelung wie früher, 
solange die italienisch-albanische Zollunion nicht durch- 
geführt ist. Die Zollsätze des albanischen Zolltarifs w er
den daher bis zu diesem Datum auf deutsche W aren e r
hoben, auch wenn diese bereits in  Italien verzollt w or
den sind. Nach Durchführung der italienisch-albanischen 
Zollunion jedoch w erden W aren deutschen Ursprungs, 
die in Italien regulär verzollt worden sind, unter B e
achtung der von der italienischen Gesetzgebung für 
nationale und nationalisierte W aren vorgesehenen F o r
m alitäten frei nach Albanien hereingelassen werden. 
U eber den Zeitpunkt, an dem die Zollunion praktisch 
zur Durchführung kommen soll, ist zur Zeit noch nichts 
bekannt. (6484)

» a lle n .
Zugelassene Spezialitäten. In der „G azzetta Uffi- 

ciale" vom 17. 11. d. J . ist auf den Seiten 5300—5310 
eine umfangreiche Liste der italienischen und ausländi
schen medizinischen Spezialitäten veröffentlicht worden, 
die im ersten Halbjahr 1939 zum V erkehr in Italien zu- 
gelassen worden sind. (6513)

Portugal.
Zolltarifänderung. Durch ein im A m tsblatt veröffent

lichtes D ekret vom 23. 10. 1939 hat die Pos. 1079 des 
Einfuhrzolltarifs folgende neue Fassung erhalten:

Seife, n ich t w ohlriechend, in P u lver-, F locken-, K örner-, P lä ttchen-, 
Nadel-, Zylinder-Form  od er, in irgendw ie geform ten Teilen: M ax.- 
T arif 0,20, M in .-Tarif 0,10 Esc. je kg. (6485)

V er. S t. v. N o rdam erika .
Neuer H andelsvertrag mit Venezuela. Zwischen den 

beiden Ländern ist ein neuer H andelsvertrag auf G rund
lage der unbedingten M eistbegünstigung abgeschlossen 
worden, durch den die Vereinigten S taaten  Zollvergün
stigungen für venezolanische M ineralöle zugestehen. 
U. a. kann Venezuela hiernach 5% des im vorhergehen
den Kalenderjahr in den am erikanischen Erdölraffine
rien verarbeite ten  Rohöls zum halben Zollsatz liefern, 
d. h, 58,25 Mill. Faß, w ährend Venezuela in den letzten 
fünf Jahren  im D urchschnitt nur 34,5 Mill, Faß in d ie , 
Vereinigten S taaten  eingeführt hat. Venezuela gesteht 
dafür den Vereinigten S taaten Zollvergünstigungen für 
zahlreiche Industrieerzeugnisse zu, darunter auch für 
Arzneim ittel und A nstrichfarben. Der V ertrag soll am
16. 12. d. J, in K raft gesetzt werden. (G5I5)

Zolltarifentscheidungen, Den „Treasury Decisions“ 
entnehmen wir die folgenden Zolltarifentscheidungen:

Dem A ntrag  des Im porteurs, „Nigga C hasers1’ nicht als Schw ärm er 
mit einem  Zoll von 25 c. je Ib. (Pos, 1515), sondern als F euerw erk  
m it einem Zoll von 12 c, je lb, (ebenfalls Pos. 1515) abzufertigen, 
w urde stattgegeben  (A bstract 42 091). — S icherheitszünder für
Schw ärm er sind nach Pos. 1413 m it 35% v. W. abzufertigen 
(A bstract 42 145). (6450)
Canada.

Zollvergünstigung für britische W aren. Bei der B e
rechnung des Einfuhrzolls für britische W aren w ird nach 
einer Anordnung der canadischen Regierung je tzt die 
offizielle Londoner Notierung an Stelle der früheren P a
ritä t zugrunde gelegt. Bei dem gegenwärtigen Kursstand

bedeutet das eine Herabsetzung des Zolls für britische 
W aren um etwa 9%. (6517)

Cuba.
Regelung der Spezialitäteneinfuhr. Laut Gaceta Ofi- 

cial vom 21. 9. d. J. ist mit W irkung vom 11, 10, eine 
neue Regelung für die Einfuhr und den Verkauf von 
Spezialitäten in K raft getreten . Danach w erden die E in
fuhr und der Verkauf von pharm azeutischen, biologischen 
und opotherapeutischen Spezialitäten für den mensch
lichen oder veterinären Gebrauch verboten, wenn der 
Verkaufspreis für den Im porteur über dem im U rsprungs
land im Großhandel üblichen Reinverkaufspreis liegt. 
Die A bsender haben auf der Handelsrechnung in  spa
nischer Sprache eine eidesstattliche Versicherung abzu- 
geben, aus der der übliche Reinverkaufspreis am Tage 
der Rechnungsvorlage für Verkäufe vom H ersteller an 
den Großhandel, der H erstellungsort der W are und der 
tatsächliche Reinverkaufspreis hervorgehen, also der 
Betrag, der von dem cubanischen Im porteur zu zahlen 
ist. Die Verschiffungspapiere w erden bei Preisüber
schreitung vom Konsulat nicht beglaubigt. Ein w eiteres 
Exem plar der Handelsrechnung ist für das Konsulat zum 
Verbleib bei den K onsulatsakten einzureichen, (6370)

A rg en tin ien .
Zollermäßigung für ungesponnene (Abfall-) K unst

seide. Durch D ekret des Präsidenten („Revista de Adu- 
ana” vom Juli d. J.) ist unter Aufhebung der Entschei
dung des Finanzministeriums vom 28. 5. 1938 bestimmt 
worden, daß ungesponnene Kunstseide nach dem für 
gesponnene Kunstseide festgesetzten erm äßigten Zoll 
von 10% abzufertigen ist, falls die W are in dem U nter
nehmen des Im porteurs verarbeite t w ird und ihr V er
kauf an die bei den Zollbehörden eingetragenen F abri
kanten kunstseidener Gewebe erfolgt. Die Ermäßigung 
gilt für die Dauer von drei Jahren . (6371)

Eintarifierung, Laut „Revista de A duana" vom Juli 
d, J , ist das Lösungsmittel „Lactonal“ nach Tarifnr. 4556 
mit 25% vom Zollschätzungswert (8 Pesos je kg) abzu
fertigen. Erfolgt die Einfuhr in ungereinigtem Zustand, 
so beträg t der Zoll 25% vom W arenw ert. (G2!)5)

T ü rk e i.
Handelsabkommen mit Rumänien. Zwischen den bei

den S taaten  w urde kürzlich ein Handelsabkommen 
unterzeichnet, das eine Erhöhung der bisherigen W aren
umsätze von mindestens 60% vorsieht. Rumänien will in 
der Türkei besonders Tabak und Baumwolle kaufen, und 
die Türkei will, wie der türkische Handelsm inister m it
teilte, je tzt ihren E rdölbedari hauptsächlich in Rumänien 
s ta tt bisher in den Vereinigten S taaten  decken. (6487)

Einfuhrverbot für Photokopierpapier. Wie aus Istan
bul gem eldet wird, hat der M inister für Zölle und Mono
pole die Einfuhr von Photokopierpapier weißlicher 
Nuance verboten. Rein weißes K opierpapier gehört 
schon seit einiger Zeit zu den einfuhrverbotenen Waren.
,  .  (6488) .Irak .

Ursprungszeugnisse, Nach einer Pressemeldung w er
den im Irak bei der Einfuhr von W aren Ursprungszeug
nisse verlangt, die zusammen mit der W arensendung 
vorzulegen sind. (6343)

WIRTSCHAFTLICHE NACHRICHTEN

In la n d .
Kredithilfe für Unternehmen der deutschen Ein- 
und Ausfuhrwirtschaft.

Für U nternehm en der deutschen Ein- und Ausfuhr
w irtschaft, die durch die gegenwärtigen Zeitverhältnisse 
kreditbedürftig  geworden sind, ist eine Kredithilfsaktion 
eingerichtet worden.

Soweit es sich um Firm en handelt, d ie als Sicher
heiten G üter oder A ußenstände im neutralen Ausland 
anbieten können, wird die K redithilfe im Rahmen der 
bekannten A ktion unter Einschaltung der Deutschen 
Gesellschaft für öffentliche A rbeiten gew ährt werden 
können.

Stehen als K reditunterlagen allenfalls G üter oder 
A ußenstände im feindlichen Ausland oder im Gebiet der
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ehemaligen Republik Polen zur Verfügung, werden die 
von einer Bankverbindung der Firm a zu gebenden Kredite 
von der Reichs-Kredit-Gesellschaft A.-G. namens und 
in Vollmacht des Reiches garantiert.

Voraussetzung für die G arantieübernahm e ist, daß 
die Firm a sämtliche anderen Kreditm öglichkeiten e r
schöpft hat, ferner, daß anerkannt wird, daß das U nter
nehmen volkswirtschaftlich erwünschte Geschäfte tätigen 
kann und seine Erhaltung aus allgemein wirtschaftlichen 
Erwägungen geboten ist. Die A nträge auf G arantieüber
nahme w erden abschließend von einem bei der Reichs- 
Kredit-Gesellschaft gebildeten Ausschuß geprüft, dem 
V ertreter der beteiligten M inisterien und der W irtschaft 
angehören. (6423)

Einführung der deutschen Arzneitaxe in Danzig.
Laut Verordnung des Chefs der Zivilverwaltung vom

25, 10. 1939 ist im G ebiet der bisherigen Freien Stadt 
Danzig die deutsche A rzneitaxe, Ausgabe 1936, mit W ir
kung vom 15. 10, 1939 in K raft getreten. Besondere 
Bestimmungen betreffen die Lieferungen für reichsgesetz- 
Hche Krankenkassen, die ebenfalls bei Lieferungen von 
Arzneien auf Kosten des Reiches, der Länder, der Be
rufsgenossenschaften, der Landesversicherungsanstalten, 
der V erbände der öffentlichen Fürsorge und der kommu
nalen W ohlfahrtspflege einzuhalten sind. (6443)
Sicherung der Düngem ittel-und Saatgutversorgung.

Ina „R eichsgesetzblatt" Teil I Nr. 230 vom 21. 11.
1939 ist eine Verordnung des M inisterrats für die Reichs
verteidigung zur Sicherung der Düngemittel- und S aat
gutversorgung vom 9. 11. 1939 veröffentlicht. Sie b e 
stimmt u. a,:

W egen der Ansprüche aus -der Lieferung von Dünge
mitteln und anerkanntem  Sa_atgut oder vom Reichsnähr
stand zugelassenem Handelssaatgut — mit Ausnahme von 
Zuckerrübensam en —, die nach dem 31. 10. zur Steigerung 
des Ertrags der nächsten E rnte beschafft und verwendet 
worden sind, hat d e r  Gläubiger ¡ein gesetzliches Pfand
rech t an den in  d ieser Ernte anfallenden Früchten der 
zum Betrieb gehörigen Grundstücke, auch wenn die 
F rüchte noch nicht vom Grundstück getrennt worden 
sind. (G4G9)

Herstellung und Vertrieb von Thomasmehl 
In der Ostmark.

Laut Verordnung des Reichsarbeits- und des Reichs
innenministers vom 9. 11. 1939 gilt in der Ostmark mit 
W irkung vom 1, 1. 1940 die Verordnung über die H er
stellung, Verpackung, Lagerung und Einfuhr von Thomas
mehl vom 30. 1./30. 9. 1931. Soweit Vorschriften, die 
durch diese Verordnung in der Ostmark eingeführt w er
den, nicht unm ittelbar angewendet werden können, sind 
sie sinngemäß anzuwenden. (6441)

Verwendung von Schmalfilmkopien.
W ie in einem im „R eichsarbeitsblatt" veröffentlich

ten A rtikel ausgeführt wird, sind seit dem Jahre 1934 
bis zum 1. 10. 1939 durch d ie Reichsstelle für den U nter
richtsfilm über die ihr angeschlossenen Landes- und 
Kreisbildstellen 244 360 Schmalfilmkopien mit einer G e
samtlänge von mehr als 27 Mill. m an die deutschen 
Schulen und Hochschulen ausgeliefert worden. (6442)

Zum Vertrieb von LuftschutzgegenstMnden 
zugelassene Firmen,

Im „Reichsanzeiger" vom 21. 11. ist eine neue Liste 
vod Firm en bekanntgegeben worden, denen gemäß § 8 
des Luftschutzgesetzes der V ertrieb einer Reihe von 
Gegenständen widerruflich genehmigt wurde. (G468)

Einführung des Branntweinmonopols In den 
eingegliederten Ostgebieten.

Aul Grund einer am 20. 11. 1939 in  Kraft getretenen 
Verordnung des Reichsfinanz- und des Reichsinnen
ministers vom 18. 11. gelten in  den eingegliederten O st
gebieten das Gesetz über das Branntweinmonopol vom
8. 4. 1922 mit seinen späteren Aenderungen sowie die 
Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz. Der 
Reichsfinanzminister gibt die Vorschriften, die hiernach 
in den genannten Gebieten .gelten, besonders bekannt. 
All« Verm ögensrechte d e r  früheren Spiritusm onopolver
waltung in  den genannten G ebieten sind auf die Reichs- 
monopolverwaltung für Branntwein übergegangen. Die

Brennereien, die bisher Kartoffeln oder Rübenstoffe v er
arbeitet haben, dürfen, sofern ihre Eigentümer am 1. 9.
1939 deutschen oder artverw andten Blutes waren, bei 
Genossenschaftsbrennereien, sofern mehr als 75% der 
Anteile Eigentum von Personen der erw ähnten A rt 
waren, ihren Betrieb vorläufig im  Rahmen ihrer E rzeu
gung im letzten Betriebsjahr fortführen. Das endgültige 
Brennrecht setzen in den Reichsgauen Danzig-W est
preußen und Posen der R eichsstatthalter, in  den übrigen 
eingegliederten Ostgebieten der Oberfinanzpräsident 
nach Richtlinien des Reichsministers der Finanzen fest. 
Der Präsident der Reichsmonopolverwaltung ist erm äch
tigt, für eine Uebergangszeit die Uebernahm e- und V er
kaufspreise für Branntwein in den eingegliederten O st
gebieten abweichend von der im übrigen Reichsgebiet 
geltenden Regelung festzusetzen, (6467)

Gewerblicher Rechtsschutz in Danzig.
Der Reichsjustizminister und der Reichsinnenminister 

geben im „Reichsgesetzblatt" Teil I Nr. 229 vom 20. 11.
1939 eine Verordnung über den gewerblichen R echts
schutz im Gebiet der bisherigen F reien Stadt Danzig 
vom 16. 11. 1939 bekannt. Die Verordnung hat folgenden 
W ortlaut:

§ 1. Nach dem Tage der Verkündung dieser V erord
nung w erden von dem Amt für gewerblichen R echts
schutz in Danzig keine Anmeldungen von P atenten  und 
W arenzeichen mehr angenommen.

§ 2. Die Patente, W arenzeichen und international 
registrierten Marken, die im Gebiet der bisherigen Freien 
Stadt Danzig Schutz genießen, behalten ihn dort nach 
Maßgabe der bisher für sie geltenden Bestimmungen 
auch über den 31. 12, 1939 hinaus.

§ 3. (1) Die vor dem 1. 9. 1939 angemeldeten M uster 
und Modelle, die im G ebiet der bisherigen Freien S tadt 
Danzig Schutz genießen, behalten ihn dort nach Maßgabe 
der bisher für sie geltenden Bestimmungen auch über 
den 31. 12. 1939 hinaus. (2) Die in der Zeit vom 1. 9. bis
31, 12. 1939 beim Amt für gewerblichen Rechtsschutz in 
Danzig vorgenommenen Anmeldungen von M ustern und 
Modellen haben im Geltungsgebiet des Gesetzes, betre f
fend das U rheberrecht an Mustern und Modellen, vom
11. 1. 1876 (Reichsgesetzbl. S. 11) die gleiche W irkung wie 
die nach § 7 des Gesetzes vorgenommenen Anmeldun
gen. Im Sinne des § 8 Abs. 1 des Gesetzes gilt eine 
Schutzfrist von drei Jahren  als beansprucht. Ist ein nach 
Satz 1 angemeldetes M uster und Modell auch im G el
tungsgebiet des Gesetzes vom 11. 1. 1876 angemeldet 
worden und ist für beide Anmeldungen auf Grund eines 
Prioritätsrechts der gleiche Zeitrang beansprucht w or
den, so bleibt die W irkung des Rechts, das aus der A n
meldung in Danzig hervorgegangen ist, auf das Gebiet 
der bisherigen Freien S tadt beschränkt und schließt dort 
die W irkung des Rechts aus der anderen Anmeldung aus.

§ 4. (1) Auf Grund des § 4 des Gesetzes über die 
W iedervereinigung der Freien S tadt Danzig mit dem 
Deutschen Reich erlangen die deutschen Patente, G e
brauchsmuster, W arenzeichen, M uster und Modelle und 
die im Deutschen Reich geschützten international r e 
gistrierten M arken im G ebiet der bisherigen Freien S tadt 
Danzig nur insoweit Wirkung, als ihnen dort nicht Rechte 
entgegenstehen, die nach den §§ 2 und 3 dieser V er
ordnung Schutz genießen. (2) Die Prüfung der in te r
national registrierten M arken durch das Reichspatentam t 
erfolgt un ter V orbehalt der Rechte, die nach § 2 dieser 
Verordnung im G ebiet der bisherigen Freien S tadt D an
zig Schutz genießen und auf Grund einer Anmeldung mit 
gleichem oder älterem  Zeitrang erw orben worden sind.

§ 5. Die Erstreckung der im § 4 genannten Rechte 
hindert niemanden, im G ebiet der bisherigen Freien S tadt 
Danzig Handlungen fortzusetzen, die er dort schon vor 
dem 1. 9. 1939 rechtmäßig vorgenommen hat. (6446)

A u s lan d .
Beitritt zu den internationalen Abkommen 
betr. den Schutz des gewerblichen Eigentums.

Wie der Reichsminister des Auswärtigen bekann t
gibt, sind die Schweiz und Belgien mit W irkung vom 
24. 11, 1939 den in London am 2. 6. 1934 geänderten 
Fassungen folgender internationalen Vereinbarungen bei
getreten:
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P ariser V erbandsübereinkunft zum Schutze des gew erblichen 
Eigentum s, M adrider Abkom m en über d ie  in te rn a tio n a le  R eg istrie
rung von F abrik - oder H andelsm arken, H aager A bkom m en über die 
in te rna tiona le  H interlegung gew erb licher M uster oder M odelle.

Die Schweiz tra t außerdem dem  M adrider Abkom 
men über die Unterdrückung falscher Herkunftsangaben 
auf W aren bei. (6444)

N iederlande.
Herstellung von Gasschutzkleidung. Laut Entschei

dung des Sozialministers ist die Hollandia Fabrieken, 
Kattenburg en Co., N. V., in Amsterdam zur Herstellung 
von Gasschutzkleidung zugelassen worden. (64(54)

D änem ark.
A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphat Fabrik. Die 

Gesellschaft erreichte in dem am 30. 6. 1939 abgeschlosse
nen Betriebsjahr mit ihrer Superphosphaterzeugung in 
Höhe von 384 000 t (gegen 330 000 t i. V.) eine neue 
Höchstleistung und konnte damit ihr Leistungsvermögen 
von 400 000 t jährlich fast voll ausnutzen. Der Absatz 
war dagegen mit 354 000 t um 9000 t geringer als im 
Vorjahr, Infolgedessen nahmen die Lagerbestände auf
116 000 (i. V. 86 000) t zu. Wie die Gesellschaft bekannt
gibt, is t damit zu rechnen, daß im Düngejahr 1939/40 
75% des Superphosphatbedarfs wegen rechtzeitiger E in
deckung mit Rohstoffen zu den alten Preisen geliefert 
werden können. Auch die Belieferung der dänischen 
Landwirtschaft mit anderen Düngemitteln im Frühjahr
1940 wird als gesichert bezeichnet.

D er Reingewinn nach A bschreibungen hal sich leicht auf 3,12 
(2,S6) M ill. Kr. e rhöht. EinschlieGlich V ortrag stehen 3,49 (3,24) 
Mill. Kr. zur Verfügung. Nach A usschüttung e iner unveränderten  
D ividende von 12% w erden 1,48 (0,37) M ill. Kr. vorgetragen. Auch 
die T ochtergesellschaft A , S. lo r K em isk Industri und d ie von ihr 
kon tro llierten  U nternehm en, d. h. M ataki in Malmö, D ansk Glasuid 
F abrik  und D ansk Dammnnn A sfalt, haben zufriedenstellend  gear
be ite t, (6419)

N o rw egen .
Errichtung einer G erbsäureiabrik. Die Regierung soll 

ein Darlehen von 100 000 Kr. zur Errichtung einer G erb
säurefabrik bei Lillesand zugesagt haben. Das R est
kapital in Höhe von 25 000—30 000 Kr. soll von privater 
Seite gestellt werden. In Aussicht genommen ist eine 
Beschäftigung von 12 bis 14 Mann. <65X4)

Naue Zündholzfabrik. Wie gem eldet wird, soll die 
Absicht bestehen, in Drammen eine größere Zündholz
fabrik zu errichten. Zur Zeit sind in Norwegen drei 
Zündholzfabriken in Betrieb, die ihre A rbeiter im D urch
schnitt nur 38 Stunden in der W oche beschäftigen, so 
daß die Meldung von dem neuen Projekt mit gewisser 
Vorsicht aufgenommen w erden muß. (6512)

Erhöhte Caseinerzeugung. Die norwegische Gewin
nung von Casein war in den letzten Jah ren  starken 
Schwankungen unterworfen, hielt sich aber im allgemei
nen über 1000 t. Nach der amtlichen Landw irtschafts
statistik  betrug sie 1935 1308 t, 1936 3158 t und 1937 
3206 t. Anscheinend ist der Inlandsverbrauch wesentlich 
gestiegen, denn die Ausfuhr, die fast restlos von D eutsch
land aufgenommen wird, war von 1251 t im W erte von 
1,18 Mill. Kr. (0,73 Mill. M l) 1936 auf 1174 t für 1,12 
Mill. Kr. (0,69 Mill. M )  1937 und 1025 t für 0,74 Mill. Kr. 
(0,45 Mill. 71)1) 1938 rückläufig. Eingeführt wurden in den 
entsprechenden Jahren  246 t, 213 t bzw. 229 t. H aupt
lieferanten waren 1938 (1937) Argentinien mit U l (108) t 
und Frankreich mit 49 (25) t. (6421)

Ungarn.
Fusion. Nach einer Meldung aus Budapest werden 

sich die Firmen M ercur Technische und Chemische In
dustrie A.-G. und die Industrieprodukten-V crw ertungs- 
A.-G. zusammenschließen. Aufnehmende Gesellschaft ’ist 
die M ercur A.-G., der kürzlich auf dem Verordnungs
wege die Versorgung des Landes mit Gasmasken über
tragen wurde. Die Firm a befaßt sich m it der Erzeu
gung von Aktivkohle für Gasmasken und arbeitet mit 
einem A ktienkapital von 150 000 Pengö. (6471)

Estlan d .
Registrierung ausländischer F irm envertreter. Ein

neues G esetzprojekt der Regierung sieht einen R egistrie
rungszwang für estländische V ertretungen ausländischer 
Firmen v o r .  (6473)

S o w je t-U n io n .
Erzeugung von Schweielkohlenstofl. W ie es in einer 

in der „Industrija“ veröffentlichten Zuschrift heißt, wird 
Schwefelkohlenstoff in der Sowjet-Union nach dem R e
tortenverfahren hergestellt, das als veraltet gelten müsse.
1933 habe das S taatliche Institut für angewandte Che
mie eine A rbeit abgeschlossen, die die M öglichkeiten der 
Gewinnung von Schwefelkohlenstoff in E lektroofen zum 
Gegenstand hatte. Zur Nachprüfung der hierbei erzielten 
Ergebnisse sollte im Jah re  1936 der Bau eines E lek tro
ofens für Versuchszwecke auf der Schtschelkowski che
mischen Fabrik errichtet werden. Bisher sei eine In
betriebnahm e dieses Ofens jedoch nicht erfolgt, und 
zwar deshalb nicht, weil noch verschiedene elek tro tech
nische A rbeiten durchgeführt w erden müßten, deren Un
kosten sich auf etwa 50 000 Rbl. belaufen. (6427)

Gewinnung von Zinkweiß, Nach der M oskauer „In
dustrija“ wurde auf dem Goldkom binat „Balejsoloto" 
(Transbaikalien, östlich von Tschita) eine Anlage zur 
Zinkregenerierung aus Abfällen und zur Gewinnung von 
Zinkweiß in Betrieb gesetzt. Die Anlage soll normal 
arbeiten. Bis zum 10. 11, wurden etwa 25 t Zinkweiß 
erzeugt. (6424)

Inbetriebsetzung einer L ithoponeiabrik. Die Litho- 
penefabrik von Kutais im Kaukasus w urde probeweise 
in Betrieb genommen. Die erste Partie Lithopone wurde 
am 2. 11. d. J. geliefert. Die gesam te Ausrüstung der 
Fabrik ist laut „Industrija" in  der Sowjet-Union her- 
geste’lt worden (vgl. a. S, 847). (6428)

Erzeugung von Lederaustauschstoffcn. Nach einer 
M itteilung der „Ljcgkaja Industrija" hat die Leningrader 
Fabrik „Istechkosch“ in den verflossenen neun M onaten 
eine Reihe von Erfolgen erzielt. Der Uebergang von ein
geführtem Kautschuk auf einheimischen wurde durchge
führt. Neue M arken von Butadien- und Chloropren- 
Latex wurden in Verarbeitung genommen. Durch beson
dere Verfahren erfolge eine Veredelung von Cellulose, 
die zur Herstellung von Brandsohlen für elegantes 
Damenschuhwerk und für G alanteriew aren Verwendung 
findet. Die Fabrik hat eine Bitumenemulsion in V er
arbeitung genommen, mit deren Hilfe eine 50%ige 
Einsparung von Kolophonium und Kautschuk mög
lich ist. (6382)

Kohleverflüssigung, Im Rayon von Stalinogorsk im 
M oskauer Kohlenbecken sollen im Laufe dieses Jahres 
fünf und im nächsten Ja h r zehn Kohlenschächte angelegt 
werden, um insbesondere Kohle zur Erzeugung von 
flüssigen Treibstoffen zu gewinnen. (6475)

Benzingewinnung aus Schiefer. Wie die M oskauer 
„Industrija" schreibt, hat Professor Klimow vom Brenn- 
stoffinstitut der Akadem ie der W issenschaften ein V er
fahren zur therm ischen V erarbeitung von Oelschiefer in 
Schachtöfen mit Innenfeuerung ausgearbeitet. Das V er
fahren wurde mehrfach unter fabrikmäßigen Bedingungen- 
überprüft; danach wurde auf dieser Grundlage ein P ro 
jekt zum Bau der ersten großen Schieferdestillations- 
fabrik ausgearbeitet. Der erste Ofen dieser Fabrik wurde 
M itte O ktober in B etrieb genommen. Anfang Novem
ber w urden erstmalig Benzin, Kerosin, Dieselöl und 
Straßenbitum en geliefert. Das V erfahren habe sich als 
außerordentlich zweckmäßig erwiesen. Bei Versuchs
fahrten soll sich das neue Schieferbenzin bew ährt haben.

(6476)
Gewinnung von seltenen Elementen. Die U raler F i

liale der Akadem ie der W issenschaften der UdSSR, 
untersucht seit m ehreren Jahren  den G ehalt an seltenen 
M etallen in den  sulfidischen Kupfer-Zink-Erzen des 
Urals, U ntersucht wurden Proben aus mehr als 30 Fund
stätten , ferner die Produktion und die Abfälle der Bunt
m etallhütten. Es wurde festgestellt, daß in den Abfällen 
bedeutende Mengen an seltenen M etallen enthalten sind, 
insbesondere im C ottrellstaub in den H ütten von Kara- 
basch, Kirowgrad und Tscheljabinsk. Bisher w urden aus 
den dortigen Erzen in der Regel nur Kupfer, Zink, Gold 
und Silber gewonnen. Je tz t hat das obengenannte Uralet* 
Institut mit d e r Gewinnung verschiedener seltener Me
talle, wie Thallium und Germanium, aus den Abfällen 
begonnen. (6429)

Gewinnung von Traganth. Nach einer Meldung aus 
Moskau wurden in Turkm enien große Bestände an 
Traganthsträuchern entdeckt. Man wolle die Erzeugung
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von Traganth aufnehmen und denke sogar daran, be
stimmte Mengen dem Export zur Verfügung zu stellen.

(6426)
Erzeugung von Casein. In Kargopolj in Karelien ist 

ein M olkereibetrieb in Gang gekommen, in dem neben 
anderen Erzeugnissen auch Casein gewonnen wird. Alle 
Verarbeitungsprozesse sind vollkommen m echanisiert. 
Zur Zeit w ird ein w eiterer derartiger Betrieb in der 
Stadt W eljsk errichtet. (G121)

Erzeugung von Schallplatten. Laut Meldung der „Is- 
westija" hat die M oskauer Versuchsfabrik für Schall
platten, in der Celluloidschallplatten hergestellt werden, 
ein neues Herstellungsverfahren ausgearbeitet. Die neuen 
P latten bstehen nicht wie bisher aus einer einzigen 
Schicht, sondern aus drei Schichten. In der M itte be
finden sich eine mit K unstharz getränkte dünne Papier
schicht und äußerlich zwei aus Acetylcellulose b e
stehende Schichten. Der Vorteil gegenüber den bisher 
erzeugten P latten soll darin bestehen, daß die neuen 
P latten sich nicht verbiegen und in  der Herstellung be
deutend billiger sind. Die dreischichtige Schallplatte 
wiegt nicht mehr als 40 g, sie kann bis zu 200mal auf
gezogen werden. (6219)

Jugo slaw ien .
Eigenerzeugung synthetischer Treibstoffe. Die jugo

slawische Zeitung „Vreme" veröffentlichte kürzlich einen 
Artikel, in  dem Vorschläge zur Errichtung einer Fabrik 
iür synthetische Treibstoffe gem acht werden. Danach 
könnte bei einem Kostenaufwand von 2 Mill. Dinar eine 
Anlage errichtet werden, die auf der Grundlage einhei
mischer Lignite jährlich 35 000 t Benzin erzeugen würde. 
Der voraussichtliche Gestehungspreis je L iter wird mit 
3 Dinar angegeben. Zur Zeit führt Jugoslawien jährlich 
etwa 40 000 t Benzin aus dem Auslande ein. (6480)

Englischer Schritt wegen Regierungskontrolle von 
Bergv/erken. Laut Mitteilung des Belgrader K orrespon
denten der „New York Times“ h a t d e r englische G e
schäftsträger bei der jugoslawischen Regierung Vor
stellungen erhoben im Zusammenhang mit der Einführung 
einer Regierungskontrolle über die Kupfer-, Blei- und 
Zinkbergwerke von Bor und Trepca. (6479)

Ita lien.
Investitionen in der chemischen Industrie. Nach 

einer italienischen Pressemeldung sind im Jahre  1938 in 
der chemischen Industrie einschließlich der Cellulose- 
imd Spiritusindustrie insgesamt 490 Mill. Lire investiert 
worden, von denen 195 Mill. Lire auf die Celluloseindu
strie, 104 Mill. Lire auf die Industrie der Chemieerzeug
nisse für landwirtschaftliche Zwecke, 38 Mill. Lire auf 
die Spiritusindustrie und 37 Mill. Lire auf die Herstellung 
von A etznatron, Chlor aisw. entfallen. Insgesamt finden 
in den neuen Fabriken bzw. neuen Fabrikabteilungen
10 000 A rbeiter Beschäftigung. Neu errichtet wurden 
insgesamt 180 Anlagen mit einem Aufwand von 350 Mill. 
Lire, 140 Mill. Lire dienten zur Erweiterung bereits b e 
stehender Anlagen. (650Ä)

Span ien .
Gesetz zur Förderung von Industrie-Neugründungen.

In Verfolg der A utarkie-B estrebungen der spanischen 
Regierung w urde kürzlich ein G esetz zur Förderung von 
Industrie-Neugründungen erlassen, das im „Boletin Ofi- 
cial" vom 25. 10. 1939 veröffentlicht ist. Danach kön
nen Betriebe, die als wichtig für die nationale W irtschaft 
angesehen werden, besondere Erleichterungen und 
Unterstützungen erhalten, Vorgesehen sind S teuer
ermäßigungen bis 'zu 50%, Zwangsenteignungen des er
forderlichen Fabrikgeländes, Staatsgarantien für eine 
M indestrentabilität von 4% und Zollermäßigungen für 
erforderliche Betriebseinrichtungen. Für die begünstig
ten Betriebe behält sich der S taat eine gewisse Ein
flußnahme in der Verwaltung vor. (6483)

Verkaufsgenehmigung lüreineneueZündholzsorte. Laut 
Bekanntmachung des Finanzministers, veröffentlicht im 
Boletin Oficial“ vom 23. 10. 1939, is t die Cia. Industrial 

Expendedora ermächtigt worden, eine neue Zündholz
sorte in  den Handel zu bringen. Die Hölzer bestehen aus 
Papier und Paraffin, sind von 32 mm Länge und einem 
Kaliber Nr. 12 französischen Systems. Die Verpackung

besteht aus einer Holzschachtel mit 40 Hölzern. Der V er
kaufspreis je Schachtel beträgt 10 Céntimos. W ie aus der 
gleichen Mitteilung hervorgeht, werden diese Hölzer von 
der Cia. A rrendataria de Fosforos in ihrer Fabrik in Irun 
hergestellt. (64821

V er. St. v. N o rdam erika.
Zweigfabriken in Lateinam erika. Die Farben- und 

Lackfirma Reichholdt Chemicals Co. beabsichtigt die 
Errichtung von Zweigfabriken in Lateinam erika, in erster 
Linie in Argentinien und Brasilien. (6340)

B ra s ilie n .
Industrialisierungspläne, Pressemeldungen zufolge, 

soll in Apiahy (Säo Paulo) eine Bleihütte mit einer 
täglichen Leistungsfähigkeit von 10 t Blei errichtet 
werden. Die United States Steel Corp. beabsichtigt, in 
der Nähe von Rio de Janeiro eine Hochofenanlage für 
die V erarbeitung von 500 000 t Eisenerz aus dem S taat 
Minas Geraes zu bauen. (6452)

Pyrethrumerzeugung. Die Gewinnung von Pyrethrum - 
blüten stellte sich in den letzten Jahren  auf durch
schnittlich 200 t. Die diesjährige Ernte wird auf die 
gleiche Menge geschätzt. Die Bemühungen um eine E r
höhung der Gewinnung hatten  bisher nur geringen Erfolg.

(6350)
C h lie .

Propaganda für pharm azeutische Spezialitäten. Der
Gesundheitsm inister hat angeordnet, daß Firmen, die für 
Spezialitäten in irgendeiner Form Propaganda tre ib en ,. 
verpflichtet sind, sich genau an die Vorschriften des A r
tikels 186 des „Codigo Sanitario" zu halten. Insbeson
dere seien nur solche Angaben zulässig, die von der Di
rección General de Sanidad genehmigt worden sind.

(6486)
Errichtung einer Kautschukwarcnfabrik. Der D eut

schen Ueberseeischen Bank zufolge hat Bata in Peñaflor 
eine Fabrik zur Herstellung von Gummischuhen, gum
mierten Stoffen, Strüm pfen usw. unter der Firm a ,,Ca- 
tecu“ (M anufactura de Caucho, Tejidos, Cueros S. A.) 
mit einem Kapital von 3 Mill. Pesos errichtet. In dem 
Betrieb sollen 250 chilenische A rbeiter beschäftigt w er
den. Der erforderliche Rohkautschuk wird eingeführt, 
w ährend die Deckung des Bedarfs an Leder und Schwe
fel im Land selbst erfolgt. (6302)

Ita lie n isch  O stafrika .
Zündholzmonopol. Die Monopolbestimmungen für 

Zündhölzer, Feuerzeuge und Zündsteine, die bisher nur 
in einigen Bekirken Italienisch Ostafrikas in Geltung 
waren, sind auf das ganze Gebiet dieser Kolonie ausge
dehnt worden. Von eingeführten Zündhölzern w erden 
seit dem 1. 7. d. J. außer den Zöllen M onopolgebühren 
in Höhe von 30 Lire je Schachtel zu 100 Stück erhoben.

(6507)
Iran.

Industrialisierungsvorhaben. Im Budget für 1939/40 
sind wiederum erhebliche Beträge für die Fortführung 
der Industrialisierung ausgeworfen. 58 Mill. Rials sollen 
für die Errichtung einer Gummiwarenfabrik sowie einer 
Anlage zur Gewinnung von Salzsäure, Soda und A etz
natron Verwendung finden. Die Ausgaben der Berg
werksverwaltung sind von 102 Mill. im Vorjahr auf 
150 Mill. Rials erhöht worden. Die Ausgaben für S tra 
ßenbauten sind von 40 Mill. auf 170 Mill. Rials, die Auf
wendungen für Häfen und Bahnen von 106 Mill. auf 
683 Mill. Rials gestiegen. Für die Errichtung neuer K ran
kenhäuser wurden 45 Mill. gegenüber 5 Mill. Rials im 
Vorjahr ausgeworfen. (G297)

Heuschreckenbekämpfung. Nach Mitteilung der 
Deutsch-Iranischen Handelskam m er hatte  M ittel- und 
Südiran in diesem Jah r schwer unter der H euschrecken
plage zu leiden; besonders die Baumwollkulturen sind 
hiervon stark  betroffen worden. Das Landw irtschafts
departem ent hat die Bekämpfung der H euschreckenplage 
in die Hand genommen. (6489)

Bau von Krankenhäusern. Das Innenministerium hat 
den Bau zweier "Krankenhäuser in Schiras und Mesched 
beschlossen. Das Krankenhaus Vasiri in Teheran wird
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modernisiert werden. Auch die Stadtverwaltung von 
Ispahan will ein modernes Krankenhaus mit hundert 
Betten errichten, dessen Kosten etwa 1 Mill. Rial be
tragen werden. («256/
C h i n a .

Salzlieferungen nach Japan. Von den nordchinesi
schen Behörden ist ein Plan zur Ausbeutung der Salz
vorkommen in Nordchina aufgestellt worden, nach dem 
aus diesen Vorkommen jährlich rund 800 000 t Salz nach 
Japan geliefert werden sollen. In Nordchina sind drei 
große Salzlager bekannt; bei Tschanglu, Schantung und 
Haitschow, zu deren Erschließung verschiedene Gesell
schaften ins Leben gerufen worden sind.

D as T sch a n g lu -L a g e r  g e h ö r t d e r  N o rd ch in es isch e n  S a lz -A .-G . 
{K apitol 25 M ill. Y uan], e in e r  T o c h te rg e s e l ls c h a f t  d e r  A .-G . fü r d ie  
E rsch ließ u n g  N o rd ch in as .

F ü r  d a s  S c h a n tu n g -L a g e r  w u rd e  1937 au f G rund  e in es  c h in e s is c h 
ja p an isch en  A b k o m m e n s  d ie  S ch an tu n g  S a lz in d u s tr ie  A .-G . g e g rü n 
d e t ,  d e re n  K a p ita l 1938 au f 10 M ill. Y uan  e rh ö h t  w u rd e . A uch  d ie se  
G e se llsc h a ft so ll v on  d e r  A .-G . fü r  d ie  E rsch ließ u n g  N o rd ch in as  
übern o m m en  w e rd e n , s o b a ld  le tz te r e  d ie  H ä lf te  d e r  A k tie n  d e r  
S ch a n tu n g g e se ilsc h a f t e rw irb t .  D ie F ö rd e ru n g  au s  dem  S ch an tu n g - 
L a g e r  b e t r ä g t  520 000 t  jä h r lic h  u nd  is t  fü r  J a p a n  b es tim m t. D ie  
Y ingytl S a lz  A .-G ., d ie  z u r  Z e it u n te r  d em  S ch u tz  d e r  ja p an isch en  
A rm ee  a r b e i te t ,  w ird  in  d e r  S c h a n tu n g g e se ilsc h a ft au fg eh en .

D as H a itsc h o w -L a g e r  w u rd e  an fän g lich  eb e n fa lls  v o n  d e r  A .-G . 
fü r d ie  E rsch ließ u n g  N o rd ch in as  v e rw a lte t ,  is t  a b e r  v o r  ku rzem  du rch  
ein  A bkom m en  zw isch en  d e r  P e k in g -  und  N an k in g reg ie ru n g  an  d ie 
A .-G . fü r  d ie  E rsc h lie ß u n g  M itte lc h in a s  ü b e rg eg a n g en . V on dem  G e 
s a m te r tra g  d ie se s  L a g e rs  (e tw a  500 000 t jä h rlic h ) so lle n  150 000 t 
an  J a p a n  v e rk a u f t w e rd e n . D e r g rö ß te  T e il d e r  E rz eu g u n g  g e h t in 
das  H in te r la n d  d es  Y a n g tse -F lu sse s . A u ß e rd e m  h a t d ie  G ese llsc h a f t 
m it ch in e s isc h e m  und  ja p an isch em  K a p ita l  d ie  H a itsc h o w -A .-G . fü r 

.G ew innung  und V erk au f von  S a lz  g eg rü n d e t, d ie  e tw a  100 000 t Salz 
jä h r lic h  n a c h  J a p a n  lie fe rn  w ill . (614*1)

M a n d s c h u k u o .
Monopol für den Verkaui bestimmter Chemieerzeug

nisse. Die Japanisch-Mandschurische Handels-A.-G. 
(Nichiman Shoji K. K.), die bereits seit einiger Zeit für 
Mandschukuo den Alleinvertrieb von Kohle, Eisen, Stahl, 
Ammonsulfat usw. inne hat, hat jetzt ferner das Ver
kaufsmonopol für eine Reihe von Chemieerzeugnissen 
erhalten, u. a. für Schwefel-, Kohlen- und Carbolsäure, 
Benzol, Kreosotöl, Naphthalin, Asphalt, Teer, Calcium- 
carbid, Superphosphat usw. (G438)

J a p a n .
Produktionsumstellungen in der chemischen In

dustrie. Die zunehmenden Schwierigkeiten der Rohstoff
beschaffung, die scharfe Einfuhrüberwachung und die 
verschlechterten Exportmöglichkeiten haben Presse
meldungen zufolge verschiedene Unternehmen der che
mischen Industrie dazu veranlaßt, sich auf die Herstellung 
von Kriegsgeräten umzustellen, nach denen unbegrenzte 
Nachfrage bestehen soll. So hat die Imperial Kunst
seide A.-G. (Teikuko Rayon K. K.), deren Aktienkapital 
50 Mill. Yen beträgt, die Errichtung einer Fabrik zur 
Herstellung von Flugzeugteilen mit einem Aufwand von
3 Mill. Yen beschlossen. Des weiteren haben andere 
Unternehmen ähnliche Schritte unternommen oder sich 
an Rüstungsbetrieben beteiligt. (G028)

PERSÖNLICHE UND GESCHÄFTLICHE 
NACHRICHTEN

Direktor A rthur S c h u t te  +
Am 25. II. verstarb nach kurzer Krankheit der Be

triebsführer der Kölnisch Wasser- und Parfümerie- 
Fa.brik, Glockengasse Nr. 4711, Ferd. Mülhens, Direktor 
Arthur Schütte. Im Dienste dieses Unternehmens hat 
der Verstorbene über 30 Jahre gestanden, aber seine 
Beziehungen zu demselben reichen viel weiter zurück.

Denn schon sein Vater war Direktor der Zweigfabrik in 
Riga. Dort wurde Arthur Schütte am 16. 3. 1886 geboren. 
Er erhielt eine kaufmännische Ausbildung und trat dann 
im Jahre 1908 in Köln in die Firma 4711 ein.

Er wurde zunächst auf Reisen in verschiedene Län
der geschickt und bewährte sich hierbei außerordent
lich. Der Ausbruch des Weltkrieges überraschte ihn in 
Buenos Aires. Es gelang ihm aber, nach Deutschland 
zurückzukehren und an der Front eingesetzt zu werden. 
Nach Beendigung des Krieges widmete er sich mit gro
ßem Erfolg dem Wiederaufbau seiner Firma.

Direktor Schütte entfaltete auch eine rege ehren
amtliche Tätigkeit. Seit 1930 war er Vorsitzender des 
Verbandes deutscher Feinseifen- und Parfümerie-Fabri
kanten, und 1935 wurde er zum Leiter der Fachgruppe 
Körperpflegemittel der Wirtschaftsgruppe Chemische 
Industrie berufen, deren Beiratsmitglied er gleichzeitig 
wurde. Des weiteren hatte er neben anderen Aemtern 
auch das eines stellvertretenden Leiters des Marken
schutzverbandes inne und betätigte sich innerhalb des 
Werberats der deutschen Wirtschaft.

Der Verstorbene war ein hervorragender Fachmann 
in seiner Branche, besonders auf dem Gebiet der Riech
stoffkompositionen und Duftwässer. Er kannte den W elt
markt wie kaum ein anderer. Er war eine Führerper
sönlichkeit und brachte der von ihm betreuten Gefolg
schaft ein großes kameradschaftliches Verständnis ent
gegen. (6519)
D irektor H an s  D rechsle r

Wenige Tage vor seinem 66. Geburtstage starb in 
Bernburg am 25. November Direktor Hans Drechsler, 
Leiter der Technischen Zentralabteilung der Deutsche 
Solvay-Werke A.-G.

Hans Drechsler wurde am 30. November 1873 in 
Halle geboren, wo er das Realgymnasium besuchte und 
nachher seine erste praktische Ausbildung in einer 
Maschinenfabrik und Eisengießerei erhielt. Danach stu
dierte er das Ingenieurfach an den Technischen Hoch
schulen Karlsruhe und Charlottenburg. Im Jahre 18% 
trat er seine erste Stellung in der Eisengießerei- und 
Maschinenbau-A.-G., Zeitz, als Ingenieur im Konstruk
tionsbüro an. Nach zwei Jahren ging er in ähnlicher 
Stellung nach Belgien zur Firma J. Preudhomme Prion 
in Huy, wo er ebenfalls zwei Jahre blieb.

Am 1. Oktober 1900 trat Hans Drechsler als Be
triebsingenieur bei der Sodafabrik Bemburg der Deut
schen Solvay-Werke ein. Nach zehnjähriger Betriebs
zugehörigkeit erfolgte seine Ernennung zum Direktor 
dieses Werkes, das unter ihm einen bedeutenden Auf
schwung nahm. Im Jahre 1930 wurde ihm die Leitung 
der Technischen Zentralabteilung bei der Hauptverwal
tung der Firma anvertraut. Damit erhielt er maßgeb
lichen Einfluß auf die technische Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung der gesamten Werke des Unterneh
mens. Hans Drechsler war ein ausgezeichneter Ingenieur 
und vor allem ein hervorragender Fachmann auf dem 
Gebiet der Sodaherstellung. Während seiner fast 40jäh- 
rigen Tätigkeit bei den Deutschen Solvay-Werken hat 
er Vorbildliches für die Entwicklung der deutschen Soda
fabrikation geleistet.

Ende 1938, bei der Angliederung der sudetendeut
schen und österreichischen Solvay-Betriebe, wurde er 
zum Generaldirektor dieser Werke bestellt. In dieser 
Stellung hat er auch sein wirtschaftliches Können und 
seinen industriellen Weitblick unter Beweis gestellt.

Der Verstorbene bekleidete verschiedene Ehren
ämter. U. a. war er seit 1936 Sachverständiger ¡bei der 
Reichsstelle für Wirtschaftsausbau im Reichswirtschafts- 
ministerium. (6530)
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